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Unser Service für Sie:

 � Rechtsberatung und Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten

 � Beratung zu Arbeitsrecht, Arbeitszeit, Abfertigung Neu, Kollektivvertrag,  
Einstufung, Überstunden, Karenz und Mutterschutz, Weiterbildung uvm.

 � Mehr Information durch die Mitgliederzeitschrift KOMPETENZ

 � Umfassendes Service durch die Mitglieds-CARD,  
auch im Bereich Freizeit, Sport, Kultur und Urlaub

Mitglied sein bringt‘s!
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Liebe Kollegin, lieber Kollege!
Wertes Mitglied!

Als Mitglied der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier überreichen wir
Ihnen die Neuauflage des für Sie gültigen Kollektivvertrages. Selbstverständlich wurde dieser inhalt-
lich überarbeitet und der aktuellen Situation angepasst. Dieser exklusive Service wird Ihnen durch
den Geschäftsbereich Interessenvertretung der GPA-djp ermöglicht.

Diese Neuauflage ist das positive Ergebnis aller bisherigen, gemeinsamen und sozialen Errungen-
schaften in der Ihnen zugehörigen Branche und sie unterstreicht die enorme Bedeutung kollektivver-
traglicher Vereinbarungen auf überbetrieblicher Ebene durch Ihre starke Gewerkschaft. Denn nur da-
durch wurde der abermals erfolgreiche Abschluss dieses Kollektivvertrages bewirkt, zu dem auch Sie
als treues Gewerkschaftsmitglied entscheidend beigetragen haben.

Kollektivverträge werden nicht von Seiten des Gesetzgebers beschlossen und sie sind ebenfalls keine
Selbstverständlichkeit. Da sie in oftmals sehr schwierigen Verhandlungen – nicht selten von Aktionen
begleitet – zwischen den Gewerkschaften auf ArbeitnehmerInnenseite und den VertreterInnen der
Arbeitgeber zur Durchsetzung gebracht werden müssen, ist der gewerkschaftliche Organisations-
grad einer Branche von beträchtlichem Einfluss. Aus diesem Grund ist jedes einzelne Mitglied und
in weiterer Folge die damit verbundene Stärke der Gewerkschaft von unschätzbarem Wert, damit
wir auch weiterhin gemeinsam Verbesserungen für Sie erreichen und dadurch den sozialen Fort-
schritt für alle ArbeitnehmerInnen sicherstellen können.

Die Voraussetzung und die Kraft für die Durchsetzung unserer Ziele und unserer gemeinsamen Be-
mühungen liegen in eben dieser gewerkschaftlichen Mitgliedschaft aller ArbeitnehmerInnen, denn
nur gemeinsam sind wir stark! Deshalb geben Sie bitte unseren Leitsatz an all jene weiter, die nicht
dieser grundlegenden Überzeugung sind:

Es gibt vieles,
für das es sich lohnt,
organisiert zu sein!

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Sollten Sie zu Ihrem Kollektivvertrag noch Fragen haben,
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.

Mit kollegialen Grüßen

Wolfgang Katzian Alois Bachmeier
Vorsitzender Geschäftsbereichsleiter
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GESETZESÜBERSICHT

In diesem Kollektivvertrag sind folgende Gesetze in
der zur Zeit geltenden Fassung angeführt:

1) Angestelltengesetz (AngG) 1921, BGBl 1921/
292 idF BGBl I 2004/143

2) Arbeitsruhegesetz (ARG)1983, BGBl 1983/144
idF BGBl I 2004/175

3) Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) 1974, BGBl
1974/22 idF BGBl I 2005/8

4) Arbeitszeitgesetz (AZG)1969, BGBl 1969/461
idF BGBl I 2004/175

5) Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz
(AVRAG) BGBl 1993/459

6) Berufsausbildungsgesetz (BAG)1969, BGBl
1969/142 idF BGBl I 2003/79

7) Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvor-
sorgegesetz (BMSVG) 2002, BGBl I 2002/100
idF BGBl I 2010/72

8) Betriebspensionsgesetz (BPG)1990, BGBl 1990/
282 idF BGBl I 2005/8

9) Bundesgesetz betreffend Maßnahmen im Bereich
der Bundesstraßengesellschaften 1992, BGBl
Nr 826/1992 idF BGBl I 2004/174

10) Bundesgesetz über die Beschäftigung von Kin-
dern und Jugendlichen (KJBG) 1987, BGBl
1987/599 idF BGBl I 2003/79

11) Bundesgesetz über die Mauteinhebung auf Bun-
desstraßen (BStMG) 2002, BGBl 2002/109

12) Einkommensteuergesetz (EStG) 1988, BGBl
1988/400 idF BGBl I 2005/104

13) Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) 1974, BGBl
1974/399 idF BGBl I 2002/158

14) Familienlastenausgleichsgesetz (FlaF)1967,
BGBl 1967/376 idF BGBl I 2005/100

15) Mutterschutzgesetz (MSchG) 1979, BGBl 1979/
221 idF BGBl I 2004/123

16) Reisegebührenvorschrift der Bundesbedienste-
ten (RGV)1955, BGBl 1955/133 idF BGBl I
2005/80

17) Urlaubsgesetz (UrlG) 1976, BGBl 1976/390 idF
BGBl I 2002/89

18) Väter-Karenzgesetz (VKG)1989, BGBl 1989/651
idF BGBl I 2004/124

19) Verordnung (EG) Nr 561/2006 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 15.März 2006
zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschrif-
ten im Straßenverkehr

DEFINITIONEN

1) KV-Gehalt = Mindestgehalt laut kollektivvertragli-
cher Einstufung

2) Ist-Gehalt = KV-Gehalt plus Überzahlung

3) Grundgehalt = KV-Gehalt bzw Ist-Gehalt jeweils
ohne Zulagen und Zuschläge

4) Überstundengrundgehalt = Grundgehalt (KV-Ge-
halt bzw Ist-Gehalt) berechnet mit dem Überstun-
densatz

5) Normalstundensatz = den Normalstundensatz be-
rechnet man, indem man das Grundgehalt durch
den Normalstundenteiler (= 169) dividiert.

6) Überstundensatz = den Überstundensatz berech-
net man, indem man das Grundgehalt durch den
Überstundenteiler (= 156) dividiert.

7) Normalstunde = Arbeitsstunde im Rahmen der
Normalarbeitszeit

8) Überstunde = angeordnete Arbeitsstunde außer-
halb der Normalarbeitszeit
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KOLLEKTIVVERTRAG
für die Arbeitnehmer der Straßengesellschaften in Österreich

abgeschlossen am 19.November 1993 zwischen der
„Vereinigung Österreichischer Straßengesell-
schaften zur Vertretung beruflicher undbetrieb-
licher Interessen“, p.A. ASFINAG Alpen Straßen AG
(nunmehr ASFINAG Alpenstraßen GmbH), Renn-
weg 10a, 6021 Innsbruck, und dem Österreichi-
schen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der

Privatangestellten, Sektion Handel, Verkehr,
Vereine und Fremdenverkehr, (nunmehr Gewerk-
schaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus,
Papier, Wirtschaftsbereich Verkehr), Deutschmeis-
terplatz 2, 1013 Wien, (nunmehr Alfred-Dallinger-
platz 1, 1034 Wien).

I. GELTUNGSBEREICH

A.) Der Kollektivvertrag gilt:

– räumlich:
für das gesamte Bundesgebiet Österreichs;

– fachlich:
für sämtliche Straßengesellschaften und Gesell-
schaften des ASFINAG- Konzerns in Österreich, wel-
cheMitglieder des Vereins "VereinigungÖsterreichi-
scher Straßengesellschaften zur Vertretung berufli-
cher und betrieblicher Interessen" sind;

– persönlich:
für alle Angestellten gemäß AngG sowie für Ange-
stellte kraft Kollektivvertrages in handwerklicher
Verwendung und für Lehrlinge. Weiters für Arbeit-
nehmer der Mautaufsicht (Mautaufsichtsorgane)
im Sinne des BStMG, sofern sie nicht diese Tätigkeit
im Rahmen der Mautnerdienste an der Mautstelle
verrichten und für Pflichtpraktikanten.
Pflichtpraktikanten sind Personen, die im Rahmen
ihres Studiums oder ihrer Berufsausbildung ein
Pflichtpraktikum absolvieren und über einen Matu-
raabschluss oder über eine Studienberechtigung
verfügen.
Es wird darauf hingewiesen, dass aus Gründen der
Vereinfachung in Folge bei Anführung von ge-

schlechtsspezifischen Begriffen, wie zB Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen, jeweils die männliche
Form verwendet wird.

B.) Der Kollektivvertrag gilt nicht:

– für Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer von Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung;

– für Arbeitnehmer mit Sonderverträgen, die verant-
wortliche Stellungen leitender oder technischer Art
innehaben;

– für alle Praktika und Volontariate bis maximal 3 Mo-
nate.

– Praktikanten sind Personen die maximal 3 Monate
bei der ASFINAG innerhalb bzw rund um Ferienzei-
ten beschäftigt sind. Unter Ferienzeiten fallen sämt-
liche Schul-, Semester-, Hochschul- und Universi-
tätsferien, etc

– Volontäre sind Personen, die zum Zweck einer be-
ruflichen (technischen, kaufmännischen oder admi-
nistrativen) Vor- oder Ausbildung beschäftigt wer-
den, sofern dieser Umstand bei der Einstellung aus-
drücklich festgelegt worden ist und sie nicht länger
als 3 Monate bei der ASFINAG beschäftigt werden.

II. GELTUNGSBEGINN UND GELTUNGSDAUER

Dieser Kollektivvertrag tritt mit 19. 11. 1993 in Kraft
und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
Dieser Vertrag gliedert sich in zwei Teile:

– Arbeitsrechtlicher Teil

– Gehaltsrechtlicher Teil

Der arbeitsrechtliche Teil des Vertrages kann unter
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum
Ende eines Kalenderjahres aufgekündigt werden.
Der gehaltsrechtliche Teil des Vertrages kann unter

Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum
Ende eines Kalenderjahres aufgekündigt werden. Die
Kündigung muss zu ihrer Rechtswirksamkeit gegen-
über der anderen vertragsschließenden Partei mittels
eingeschriebenen Briefes ausgesprochen werden.
Während der Kündigungsfrist müssen Verhandlungen
wegen Erneuerung bzw Abänderung des Kollektivver-
trages geführt werden.
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ARBEITSRECHTLICHER TEIL

III. ANSTELLUNG

A.) Für alle vom persönlichen Geltungsbereich dieses
Kollektivvertrages betroffenen Arbeitnehmer finden
die Bestimmungen des AngG Anwendung.

B.) Jede Neuaufnahme von Arbeitnehmern ist dem
Betriebsrat bei deren Einstellung in den Betrieb im
Sinne des § 99 ArbVG vom Arbeitgeber mitzuteilen.

C.) Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer unverzüg-
lich nach Beginn des Arbeitsverhältnisses eine schrift-
liche Aufzeichnung über die wesentlichen Rechte und
Pflichten aus dem Arbeitsvertrag (Dienstzettel) aus-
zuhändigen. Der Arbeitsvertrag (Dienstzettel) hat fol-
gende Angaben zu enthalten:

– Name und Anschrift des Arbeitgebers,

– Name und Anschrift des Arbeitnehmers,

– Beginn des Arbeitsverhältnisses,

– bei Arbeitsverhältnissen auf bestimmte Zeit das En-
de des Arbeitsverhältnisses,

– Dauer der Kündigungsfrist, Kündigungstermin,

– gewöhnlicher Arbeits(Einsatz)ort, erforderlichen-
falls Hinweis auf wechselnde Arbeits(Einsatz)orte

– allfällige Einstufung in ein generelles Schema,

– vorgesehene Verwendung,

– Anfangsbezug (Grundgehalt, lohn, weitere Entgelt-
bestandteile wie zB Sonderzahlungen)

– Fälligkeit des Entgelts,

– Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes,

– vereinbarte tägliche oder wöchentliche Normalar-
beitszeit des Arbeitnehmers, und Bezeichnung der
auf den Arbeitsvertrag allenfalls anzuwendenden
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung (Kollek-
tivvertrag, Satzung, Mindestlohntarif, festgesetzte
Lehrlingsentschädigung, Betriebsvereinbarung)
und Hinweis auf den Raum im Betrieb, in dem diese
zur Einsichtnahme aufliegen,

– Name und Anschrift der Mitarbeitervorsorgekasse
(MV-Kasse) des Arbeitnehmers.

Keine Verpflichtung zur Aushändigung eines Dienst-
zettels besteht, wenn ein schriftlicher Arbeitsvertrag
ausgehändigt wurde, der alle oben genannten Anga-
ben enthält.

IV. ARBEITSZEIT

A.) Allgemein

1. Jahresarbeitszeit
Es wird eine Jahresarbeitszeit von 2.030 Stunden
und eine Wochenarbeitszeit von maximal 60 Stun-
den (inklusive Überstunden) vereinbart. Diese ist,
wenn die folgenden Punkte nichts anderes bestim-
men, auf die Tage Montag bis Samstag, im Schicht-
dienst auf die Tage Montag bis Sonntag, zu vertei-
len.
Nicht vom Durchrechnungszeitraum eines Jahres
betroffen sind an Sonn- und Feiertagen geleistete
Stunden, welche als Überstunden samt entspre-
chenden Zuschlägen zu vergüten sind. Dies gilt
nicht für den Schichtdienst.

2. Teilzeitbeschäftigung
Für Teilzeitbeschäftigte wird ein dem Ausmaß der
Teilzeitbeschäftigung entsprechender Anteil der
Jahresarbeitszeit vereinbart. Der Durchrechnungs-
zeitraum für Mehrstundenzuschläge kann für Teil-
zeitbeschäftigte im Einvernehmenmit dem zustän-
digen Betriebsrat auf 6 (Kalenderhalbjahr) oder

12 Monate (Kalenderjahr) erhöht werden. Für
Mehrstundenzuschläge von Teilzeitbeschäftigten
im Schichtbetrieb gilt jedenfalls ein Durchrech-
nungszeitraum von 1 Jahr (Kalenderjahr).

3. Ermächtigungen zu Betriebsvereinbarungen
(Verteilung Normalarbeitszeit und Ruhezeit)

a. Für jene Fälle, in denen das AZG mittels Be-
triebsvereinbarung eine Flexibilisierung der Ar-
beitszeit unter der Voraussetzung zulässt, dass
eine kollektivvertragliche Ermächtigung vor-
liegt, erteilen die Kollektivvertragsparteien die-
se Ermächtigung.

b. Die gesetzliche ununterbrochene Ruhezeit be-
trägt elf Stunden. Eine ununterbrochene Ruhe-
zeit von weniger als zehn Stunden ist durch Be-
triebsvereinbarung zulässig. Die Betriebsver-
einbarung hat Maßnahmen zur Sicherstellung
der Erholung im Sinne des § 12 Abs 2 AZG vor-
zusehen. Die ununterbrochene Ruhezeit beträgt
mindestens acht Stunden.
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c. Die tägliche Normalarbeitszeit kann bei regel-
mäßiger Verteilung der Gesamtwochenarbeits-
zeit auf 4 Tage durch Betriebsvereinbarung, in
Betrieben ohne Betriebsrat durch Einzelverein-
barung auf bis zu 10 Stunden ausgedehnt wer-
den. An diesen Tagen darf die Arbeitszeit durch
die Leistung vonÜberstunden auf bis zu 12Stun-
den ausgedehnt werden (§ 7 Abs 6 AZG).

d. Die Rahmen für Arbeitszeitmodelle sind mittels
Betriebsvereinbarungen zu regeln, insbesonde-
re für:

• Verteilung der wöchentlichen Normalarbeits-
zeit

• Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit

• Dauer und Lage der Pausen

4. Regelung für 24. und 31.12.
Der 24.12. und 31.12. jeden Jahres werden allen
Arbeitnehmern, deren Arbeitsleistung nicht be-
triebsbedingt erforderlich ist, dienstfrei gegeben.
Wird am 24.12. und/oder 31.12. eine Arbeitsleis-
tung erbracht, wird diese zusätzlich im Ausmaß
der Arbeitsleistung 1 :1 vergütet und mit dem Jän-
nergehalt ausbezahlt.

B.) Schichtdienst

1. Im Maut , Erhaltungs und Wartedienst wird durch-
gehend gearbeitet. Es wird so viel Sonn und Feier-
tagsarbeit geleistet, wie sich aus der getroffenen
Einsatz bzw Schichtzeitregelung für die betroffe-
nen Arbeitnehmer ergibt.

2. Im Schichtbetrieb ist eine Ausdehnung der tägli-
chen Normalarbeitszeit auf bis zu 12 Stunden, der
wöchentlichen Normalarbeitszeit in einzelnen Wo-
chen bis auf 56 Stunden zulässig sobald die arbeits-
rechtlicheUnbedenklichkeit imSinnedes §4aAbs 4
AZG festgestellt wurde. Die Rahmen für Arbeits-
zeitmodelle sind mittels Betriebsvereinbarungen
zu regeln, insbesondere für:

– Ausdehnung der Normalarbeitszeit auf 12 Stun-
den

– Ausdehnung der Wochenarbeitszeit auf 56 Stun-
den

– Verteilung der Arbeitszeit im Schichtdienst

– Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit

– Dauer und Lage der Pausen

3. Die folgenden Punkte 3a. bis 3e. verlieren in jenen
Betrieben, in denen betreffend dieser Punkte eine
Betriebsvereinbarung abgeschlossen wird, ab in
Kraft treten dieser Betriebsvereinbarung ihre
Rechtswirksamkeit, auch wenn diese etwas ande-
res regelt. Diese Betriebsvereinbarungen müssen
unbefristet abgeschlossen werden und einen Ver-
weis auf jene Punkte beinhalten, die sie ersetzen.

a. Im Mautbetrieb wird jede Arbeitsschicht durch
die im AZG vorgesehenen Ruhepausen unter-
brochen.

b. Die einmal vorgenommene Einordnung eines
Mautners in eine Schicht wird grundsätzlich bei-
behalten; wenn es jedoch der Verkehr auf den
zu betreuenden Straßen oder sonstige dringen-
de Gründe erfordern, kann der Arbeitgeber im
Einvernehmen mit dem Betriebsrat eine Ände-
rung der Schichteinteilung vornehmen. An Ka-
lendertagen wird durchgehend in drei Schichten
gearbeitet.

c. Für Mautner wird im Rahmen der eingeteilten
Schichtzeiten eine halbe Stunde als Abrech-
nungszeit (zur Übernahme und Abrechnung
vonMautkarten und Geld) auf Basis des Normal-
stundensatzes bezahlt, das sind in der Regel so-
mit pro Schicht 8,5 Stunden Arbeitszeit. Be-
triebsbedingte Modalitäten sind in einer Be-
triebsvereinbarung festzulegen.

d. Generell sollen die Schichten auf die einzelnen
Wochentage folgendermaßen verteilt werden:

Frühschicht von ........... 06.00 bis 14.00 Uhr
Spätschicht von ........... 14.00 bis 22.00 Uhr
Nachtschicht von .......... 22.00 bis 06.00 Uhr

Die Nachtschichten von 22.00 bis 06.00 Uhr sind
in der Regel wöchentlich nur zweimal hinterei-
nander zu leisten.

e. Zur ordnungsgemäßen Erfüllung des gesetzli-
chen Auftrages und zur Aufrechterhaltung einer
klaglosen Verkehrsabwicklung bleibt dem Ar-
beitgeber das Recht auf Abweichung vom ver-
einbarten Schema in begründeten Einzelfällen
vorbehalten. Betroffene Arbeitnehmer können
im Monat maximal zweimal zu außertourlichen
Schichten im Rahmen der oben angeführten
Schichtzeiten herangezogen werden.

C.) Mautaufsichtsorgane

1. Es wird eine Jahresarbeitszeit von 2.030 Stunden
und eine Wochenarbeitszeit von maximal 60 Stun-
den (inklusive Überstunden) vereinbart. Der
Durchrechnungszeitraum beträgt daher 52 Wo-
chen. Die Normalarbeitszeit der Mautaufsichtsor-
gane kann vonMontag bis Sonntag verteilt werden.
Der Anspruch der Arbeitnehmer auf gesetzliche Ru-
hezeiten bleibt dadurch unberührt.

2. Der Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit,
die Dauer und Lage der Arbeitspausen und die Ver-
teilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochenta-
ge, Sonn- und Feiertage sowie der Beginn und das
Ende des Durchrechnungszeitraumes sind durch
Betriebsvereinbarungen zu regeln.

3. Für jene Fälle, in denen das AZG mittels Betriebs-
vereinbarung eine Ausdehnung der täglichen und
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wöchentlichen Arbeitszeit unter der Voraussetzung
zulässt, dass eine kollektivvertragliche Ermächti-
gung vorliegt, erteilen die Kollektivvertragspartei-
en diese Ermächtigung. Insbesondere kann die
tägliche Normalarbeitszeit mittels Betriebsverein-
barung auf 10 Stunden ausgedehnt werden.

4. Die Einteilung der Dienste erfolgt grundsätzlich je-
weils für ein Kalendermonat, wobei zur ordnungs-
gemäßen Erfüllung des gesetzlichen Auftrages die
Einsatzzeiten vom Arbeitgeber unter Beachtung ei-
ner Frist von einer Kalenderwoche im Vorhinein ge-
ändert werden können. Solche Änderungen der Ar-
beitszeiteinteilung durch den Arbeitgeber dürfen
nur unter Berücksichtigung der Interessen des Ar-
beitnehmers und in Abstimmungmit demBetriebs-
rat erfolgen.

5. Bis zu 30 Arbeitsstunden können als Arbeitszeit-
guthaben in den nächsten Durchrechnungszeit-
raum übernommen werden. Diese Arbeitsstunden
sind binnen eines Monats abzubauen, andernfalls
sind diese Arbeitsstunden als Überstunden mit
50% Überstundenzuschlag auszuzahlen.

D.) Lenker

1. Für Arbeitnehmer, die als Lenker unter die entspre-
chenden Bestimmungen des AZG bzw in den Gel-
tungsbereich der Verordnung (EG) Nr 561/2006
des Europäischen Parlaments und des Rates vom
15.März 2006 zur Harmonisierung bestimmter So-
zialvorschriften im Straßenverkehr („Lenkzeiten-
Verordnung“) fallen, sind die gesetzlich, durch Ver-
ordnung sowie durch Kollektivvertrag und Be-
triebsvereinbarung festgelegten Grenzen von
Lenkzeiten, die Dauer der Lenkpausen und Ruhe-
zeiten zu berücksichtigen.

2. Die folgenden Punkte a. bis c. gelten nur für Lenker
von Fahrzeugen des Straßendienstes der Service-
gesellschaften an Tagen, an denen besondere Wit-
terungsbedingungen im Straßenwinterdienst einen
verstärkten Einsatz im Rahmen des Streu- und
Räumdienstes erforderlich machen:

a. Die gesamte tägliche Lenkzeit zwischen zwei
Ruhezeiten darf neun Stunden nicht überschrei-
ten. Zweimal pro Woche darf die Tageslenkzeit
bis auf zehn Stunden ausgedehnt werden. In-
nerhalb einer Woche darf die gesamte Lenkzeit
56 Stunden, innerhalb eines Zeitraumes von
zwei aufeinander folgendenWochen 90 Stunden
nicht überschreiten.

b. Als Nachtarbeit gilt jede Tätigkeit, die in der Zeit
zwischen 00 :00 Uhr und 04 :00 Uhr den Zeit-
raum von einer Stunde überschreitet. DieTages-
arbeitszeit des Lenkers darf an Tagen, an denen
er Nachtarbeit leistet, zehn Stunden überschrei-
ten.

c. An Tagen an denen besondere Witterungsbedin-
gungen im Straßenwinterdienst (ab 4,5 Stunden
Winterdienst-Einsatz) eine Einsatzzeit der Len-
ker von Fahrzeugen des Straßendienstes von
mehr als 9 Stunden (bis maximal 12 Stunden)
erfordern, wird die gesamte Ruhepause, unab-
hängig von ihrem zeitlichen Verbrauch, als Ar-
beitszeit gewertet.

E.) Reisezeit
Unter Reisezeit ist der gesamte Umfang der Reisebe-
wegung einschließlich der notwendigen Wartezeiten
zu verstehen. Zur Abgeltung siehe unter Punkt XV.

1. Aktive Reisezeit
Das sind Reisezeiten, die innerhalb und außerhalb
der vereinbarten täglichen Normalarbeitszeit lie-
gen und bei denen der Arbeitnehmer eine Arbeits-
leistung erbringt.
Weiters gilt als aktive Reisezeit:

– Das Lenken eines KFZ;

– Arbeiten während der Reise (Vorbereitung, Ak-
tenstudium);

– Reisezeiten der Bedienungsmannschaften von
Arbeitsmaschinen der betrieblichen und elektro-
maschinellen Erhaltung („Spezialarbeitszüge“)
bei der Zu und Abfahrt zum bzw vom Einsatzort
(zB Brückeninspektionsgeräte, Tunnelwaschzü-
ge, ...).

Diese Reisezeiten gelten als Arbeitszeit.

2. Passive Reisezeit
Das sind Reisezeiten, welche die Dauer der verein-
barten täglichen Normalarbeitszeit überschreiten,
und während der der Arbeitnehmer keine Arbeits-
leistung erbringt.
Passive Reisezeiten werden als vereinbarte tägli-
che Normalarbeitszeit angerechnet bis zur Erfül-
lung derer.
Passive Reisezeiten, die außerhalb der vereinbar-
ten täglichen Normalarbeitszeit liegen, erfüllen
die Überstundenpauschale. Bei Standardverträgen
wird die passive Reisezeit, welche außerhalb der
vereinbarten täglichen Normalarbeitszeit liegt,
mit dem Normalstundensatz exakt berechnet und
im Folgemonat ausgezahlt. Bei Verträgenmit Über-
stundenpauschale sowie bei ALL IN Verträgen wer-
den jene Zeiten, die außerhalb der vereinbarten
täglichen Normalarbeitszeit liegen aufs Zeitkonto
gut gebucht.
Durch passive Reisezeiten können die Höchstgren-
zen der Arbeitsgrenzen überschritten und die tägli-
che Ruhezeit auf mindestens 8 Stunden verkürzt
werden, ohne dass eine andere Ruhezeit zu verlän-
gern ist.
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3. Reisezeiten in Zusammenhang mit Bildungs-
maßnahmen
Eine Reisezeitvergütung erfolgt bei Entsendung
des Arbeitnehmers zu Bildungsmaßnahmen (zB
Seminaren, Kursen, etc) innerhalb der vereinbar-

ten täglichen Arbeitszeit. Liegt die Reisezeit außer-
halb der vereinbarten täglichen Arbeitszeit, wird
für die An und Rückreise eine Zeitgutschrift von
1 :1 gewährt, wenn die Gesamtzeit der An- und
Rückreise mehr als 2 Stunden dauert.

V. ÜBERSTUNDEN, SONNTAGS-, FEIERTAGS- UND NACHTARBEITSZEIT

A.) Überstunden sind ausdrücklich angeordnete und
geleistete Arbeitsstunden, die über eine tägliche Ar-
beitszeit von neun Stunden, über eine wöchentliche
Arbeitszeit von 48 Stunden und über eine jährliche Ar-
beitszeit von 2.030 Stunden hinaus geleistet werden.
Im Falle einer kollektivvertraglichen Regelung oder ei-
ner Betriebsvereinbarung kann jedoch die tägliche
und/oder wöchentliche Normalarbeitszeit im kollek-
tivvertraglich zulässigen Ausmaß ausgedehnt werden,
ohne dass Überstunden vorliegen. Überstunden sind
nur in Fällen dringender Notwendigkeit zulässig.

B.) Sonntags (Feiertags )arbeitsstunden sind solche
Stunden, die an Sonntagen (Feiertagen) in der Zeit
von 00.00 bis 24.00 Uhr geleistet werden.

C.) Als Feiertage im Sinne dieses Kollektivvertrages
gelten die im § 7 ARG festgelegte Tage.

D.) Nachtarbeitsstunden außerhalb der Regel- oder
Schichtarbeitszeiten sind solche, die während der Zeit
zwischen 20 :00 und 06 :00 Uhr geleistet werden. In-
nerhalb der Schichtarbeitszeiten sind Nachtarbeits-
zeiten solche, die zwischen 22 :00 und 06 :00 Uhr ge-
leistet werden.

E.)Das Überstundengrundgehalt sowie der Überstun-
denzuschlag werden grundsätzlich in Geld abgegol-
ten. Überstunden können einvernehmlich auch in
Freizeit abgegolten werden. Für diesen Fall gebührt

sinngemäß der gleiche Zeit- oder Geldzuschlag wie
bei finanzieller Abgeltung. Der Zeitpunkt der Inan-
spruchnahme des Zeitausgleiches hat jeweils im Ein-
vernehmen mit dem zuständigen Vorgesetzten zu er-
folgen.

F.) Für Mautaufsichtsorgane gilt als Überstunde die
ausdrücklich angeordnete und geleistete Arbeitsstun-
de, die über die tägliche Arbeitszeit von 9 Stunden hi-
naus erbracht wird, sofern nicht mittels Betriebsver-
einbarung die Normalarbeitszeit weiter ausgedehnt
wird und daher Überstunden erst nach Ende der Nor-
malarbeitszeit anfallen. Die wöchentliche Arbeitszeit
ist mit 50 Stunden begrenzt, wenn nicht zulässiger-
weise die wöchentliche Arbeitszeit mittels Betriebs-
vereinbarung im gesetzlichen Umfang ausgedehnt
werden kann. Überstundenarbeit liegt auch dann vor,
wenn die jährliche Arbeitszeit von 2.030 Stunden
überschritten wird und diese auch nicht als Arbeits-
zeitguthaben bis zur Höchstgrenze von 30 Stunden
während eines Monats nach Ende des Durchrech-
nungszeitraumes abgebaut werden kann.
Sonntags- und Feiertagsarbeitsstunden sind bei Maut-
aufsichtsorganen solche Stunden, die an Sonntagen
oder Feiertagen in der Zeit von 00 :00 Uhr bis
24 :00 Uhr geleistet werden. Als Feiertage im Sinne
dieses Kollektivvertrages gelten die in § 7 ARG festge-
legten Tage. Nachtarbeitsstunden sind Nachtarbeits-
zeiten, die zwischen 22 :00 Uhr und 06 :00 Uhr geleis-
tet werden.

VI. URLAUB

A.) Für den Urlaub gelten die Bestimmungen des UrlG.

B.) Dem Arbeitnehmer werden Zeiten, die er nach-
weislich als Arbeitnehmer oder selbständig Erwerbs-
tätiger oder mithelfender Familienangehöriger im Sin-
ne der einschlägigen sozialrechtlichen Bestimmungen
in der Landwirtschaft oder in einem anderen Bereich
der Wirtschaft zugebracht hat, unabhängig davon,
ob diese Zeiten im In- oder Ausland zurückgelegt wor-
den sind, bis zur Höchstdauer von 10 Jahren als für die
Bemessung des Urlaubsanspruches maßgebliche
Dienstzeit angerechnet, sofern diese Zeiten mindes-
tens je sechs Monate gedauert haben.

C.) Das Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Arbeitneh-
mer, die vor dem 1. Juli eintreten, haben nach Ablauf
von 6 Monaten den vollen Urlaubsanspruch. Im Ein-
trittsjahr entsteht in den ersten 6 Monaten der Ur-
laubsanspruch aliquot.
Arbeitnehmer, die nach dem 1. Juli eintreten, haben
im Eintrittsjahr einen aliquoten Urlaubsanspruch. Er-
gibt die aliquote Berechnung im Eintrittsjahr Teile
von Urlaubstagen, werden diese im Eintrittsjahr auf
einen vollen Tag aufgerundet, in allen anderen Jahren
bzw Fällen erfolgt eine exakte Berechnung falls die ali-
quote Berechnung Teile von Urlaubstagen ergibt.
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D.) Das erhöhte Urlaubsausmaß gebührt gemäß UrlG
erstmals in jenem Urlaubsjahr, in dem das 25. Dienst-
jahr unter Berücksichtigung anrechenbarer Vordienst-
zeiten vollendet wird.

E.) Begünstigte Behinderte gemäß BEinstG erhalten
zusätzlich zu ihrem gesetzlichen Urlaubsanspruch 2
Urlaubstage analog zum UrlG pro Urlaubsjahr. Die
Handhabung der zusätzlichen Tage erfolgt wie beim
Gebührenurlaub gemäß UrlG.

F.) Dem Arbeitnehmer ist auf sein Ansuchen für den
Zeitraum von der Geburt seines Kindes bis längstens
zum Ende des Beschäftigungsverbotes der Mutter ge-
mäß § 5 Abs 1 und 2 MSchG, ein unbezahlter Urlaub
unter Entfall der Bezüge (Väterfrühkarenz) im Aus-
maß von maximal bis zu vier zusammenhängenden
Wochen zu gewähren, wenn er mit dem Kind und der
Mutter im gemeinsamen Haushalt lebt. Der Arbeitneh-
mer hat Beginn und Dauer des Karenzurlaubes spä-
testens zwei Monate vor dem voraussichtlichen Ge-
burtstermin seinem Vorgesetzten bekanntzugeben

und in weiterer Folge die Lage der Väterkarenz wäh-
rend des Beschäftigungsverbotes der Mutter mit
dem Vorgesetzten zu vereinbaren und die anspruchs-
begründenden sowie allenfalls die anspruchsbeend-
enden Umstände darzulegen. Die Väterfrühkarenz en-
det vorzeitig, wenn der gemeinsame Haushalt mit
dem Kind und der Mutter aufgehoben wird. Die Zeit
der Väterfrühkarenz ist in arbeits , sozialversiche-
rungs und pensionsrechtlicher Hinsicht wie eine Ka-
renz nach dem VKG zu behandeln.

G.) Arbeitnehmer erhalten, solange ihnen noch nicht
das erhöhte Urlaubsausmaß laut Punkt D.). gebührt,
ab dem 01.01. des Jahres, in dem das 48. Lebensjahr
vollendet wird, einen Tag Zusatzurlaub pro Jahr und
ab dem 01.01. des Jahres, in dem das 49. Lebensjahr
vollendet wird, ebenfalls einen Tag Zusatzurlaub pro
Jahr, in Summe daher mit dem 49. Lebensjahr zwei
Tage Zusatzurlaub pro Jahr. Die Handhabung der zu-
sätzlichen Tage erfolgt wie beim Gebührenurlaub ge-
mäß UrlG. Diese Zusatzurlaubstage sind gesondert
zu beantragen.

VII. FORTZAHLUNG DES ENTGELTES BEI DIENSTVERHINDERUNG

Im Falle der Dienstverhinderung durch Urlaub und
Krankheit nach § 8 Abs 1, 2 und in den Fällen des § 8
Abs 3 AngG, nach den §§ 15 und 16 UrlG (Pflegefrei-
stellung) sowie nach § 9 ARG gebührt das Entgelt nach
dem „Ausfallsprinzip“ im Sinne des § 6 UrlG.
Gemäß § 8 Abs 3 des AngG besteht der Anspruch auf
Fortzahlung des Entgeltes zB in folgenden Fällen, wo-
bei in Fällen mit mehrtägiger Abwesenheit der An-
spruch auf Entgeltfortzahlung am Anlasstag selbst
und zeitnah rund um den Anlassfall besteht. Der An-
spruch ist nur für einen Zeitraum möglich, der mit
dem Anlass kausal zusammenhängt:

eigene Eheschließung ................... 3 Arbeitstage
Geburt eigener Kinder ................... 2 Arbeitstage
Adoption fremder Kinder ................ 2 Arbeitstage
Eheschließung eigener Kinder oder ei-
gener Geschwister ....................... 1 Arbeitstag
lebensgefährliche Erkrankung oder le-
bensgefährliche Verletzung nach ei-

nem Unfall des Ehepartners, soweit
dieser im gleichen Haushalt lebt ....... 3 Arbeitstage
Ableben des Ehepartners, des eigenen
Kindes oder eines Elternteiles .......... 3 Arbeitstage
Bestattung des Ehepartners, eines ei-
genen Kindes, der Geschwister, eines
Eltern , Schwiegereltern oder Großel-
ternteiles .................................. 1 Arbeitstag
Wohnungswechsel, wenn laut amtli-
cher Meldebestätigung ein neuer
Wohnsitz begründet wird ................ 2 Arbeitstage

Lebensgefährten werden im Sinne dieses Punktes den
Ehegatten gleichgestellt.
Bei Dienstverhinderung im Sinne des § 8 Abs 3 AngG
hat der Arbeitnehmer unverzüglich, soweit dies mög-
lich ist, vor dem Fernbleiben vom Dienst, das Einver-
nehmenmit dem Arbeitgeber herzustellen, sonst aber
eine entsprechende schriftliche Abwesenheitsmel-
dung einzureichen.

VIII. LEHRLINGE

A.) Auf das Arbeitsverhältnis von Lehrlingen sind das
BAG einschließlich seiner Verweisungen auf das EFZG,
auf das UrlG und auf das KJBG, sowie sonstige ein-
schlägige Rechtsnormen anzuwenden.

B.) Lehrlinge im ersten bis einschließlich vierten Lehr-
jahr erhalten eine im Anschluss an die Gehaltstafeln
angeführte Entschädigung.

C.) Die Lehrlingsentschädigung wird monatlich im
Nachhinein ausbezahlt.
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D.) Internatskosten, die durch den Aufenthalt des
Lehrlings in einem für Schüler der Berufsschule be-
stimmten Schülerheim entstehen, hat der Arbeitgeber
zu tragen.

E.) Für Fahrten vomWohnort zur Berufsschule und re-
tour erhält der Lehrling eine Fahrtkostenentschädi-
gung in Höhe des günstigsten öffentlichen Verkehrs-
mittels oder wahlweise das Kilometergeld gemäß
Punkt XXIV. A 3 b.

F.) An die Zeit der Weiterverwendung gemäß § 18
BAG schließt sich eineWeiterverwendungszeit im Aus-
maß von zwei Monaten an.

G.) Ab der Beendigung der Lehrzeit folgenden Kalen-
derwoche werden die Einstufungen in die der Tätigkeit
entsprechende Beschäftigungsgruppe der Gehaltsta-
fel vorgenommen.

H.) Alle anderen Bestimmungen des Kollektivvertra-
ges gelten analog den Beschäftigten der Straßenge-
sellschaften für Lehrlinge.

GEHALTSRECHTLICHER TEIL

IX. GRUNDSÄTZE

A.) Die Arbeitnehmer erhalten ein monatliches KV-
Gehalt auf Grundlage der Gehaltstafel.

Die entsprechende Einreihung in die Gehaltstafel er-
folgt folgendermaßen:
Für jeden Arbeitnehmer gibt es eine entsprechende
Tätigkeitsbeschreibung, die einer von sieben Funk-
tionsgruppen zugeordnet werden kann (zB Fachmitar-
beiter).
Die Funktionsgruppe bildet die Grundlage für die Ein-
reihung in eine der zehn Beschäftigungsgruppen (A –
J) (zB Fachmitarbeiter der Beschäftigungsgruppe F:
Weitgehend selbständige Bearbeitung eines Fachbe-
reichs mit Qualitätsverantwortung von ausführenden
Mitarbeitern, die in einem Fachgebiet tätig sind).

B.) Neben der Zuordnung in die jeweilige Funktions-/
Beschäftigungsgruppe ist eine etwaige Anrechnung
von Vordienstzeiten (= Zuordnung in die jeweilige Ge-
haltsstufe und Festlegung der Vorrückungen in Jah-
ren) relevant für das monatliche KV-Gehalt.

C.) Auf Basis dieser Einreihung und Zuordnung ergibt
sich dasmonatliche KV-Gehalt, das spätestens amEn-
de jeden Kalendermonats zur Auszahlung kommt.

D.) Bei vereinbarter Teilzeitbeschäftigung wird gemäß
dem Beschäftigungsausmaß laut Dienstvertrag der
aliquote Teil des Grundgehaltes bezahlt.

E.) Die unter Punkt XXII. Gehaltstafel angeführten
Bruttogehälter sind Mindestgehälter.

F.) Vorrückungen sind bis zum 18. Dienstjahr vorge-
sehen.

G.) Für Arbeitnehmer, die während der ersten Hälfte
eines Kalenderjahres eingetreten sind, gilt jeweils
der 1. 1. als Vorrückungstermin, für alle übrigen Ar-
beitnehmer gilt der 1. 7. Fällt der Vorrückungstermin
auf einen 1. 1. , ist zunächst die Vorrückung – und da-
rauf aufbauend – die Valorisierung zu berücksichtigen.

H.) Der Normalstundenteiler beträgt 169. Der Über-
stundenteiler beträgt 156 (siehe Definitionen).

X. GEHALTSORDNUNG

A.) Für die Einreihung eines Arbeitnehmers in eine
Funktionsgruppe und damit zusammenhängend in
die Beschäftigungsgruppe ist lediglich die Art seiner
Tätigkeit (Funktion) maßgebend. Übt ein Arbeitneh-
mer mehrere Funktionen gleichzeitig aus, so erfolgt
seine Einreihung jeweils in die Funktionsgruppe, die
seiner zeitlich überwiegenden Tätigkeit entspricht.

B.) Für die Auszahlung des Grundgehaltes gelten die
Bestimmungen des AngG. Jedem Arbeitnehmer ist ei-
ne schriftliche Gehaltsabrechnung auszuhändigen,
aus welcher das Grundgehalt sowie sämtliche Zula-
gen, Zuschläge und Abzüge ersichtlich sind.
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C.) Bei einer Umreihung des Arbeitnehmers in eine
andere Beschäftigungsgruppe gebührt dem Arbeit-
nehmer betragsmäßig das nächsthöhere KV-Gehalt
der neuen Beschäftigungsgruppe.

D.) Die Stellvertretung eines Arbeitnehmers einer hö-
heren Beschäftigungsgruppe, welche eine ununter-
brochene Dauer von sechs Wochen nicht überschrei-
tet, begründet keinen Anspruch auf Erhöhung des
KV-Gehaltes.

XI. SONDERZAHLUNGEN

A.)DemArbeitnehmer gebühren pro Kalenderjahr ein
Urlaubszuschuss und eine Weihnachtsremuneration.

B.) Diese Sonderzahlungen werden vierteljährlich am
28./29. 2. , 31. 5. , 31. 08. und 30.11. in der Höhe ei-
nes halben zum Auszahlungszeitpunkt gültigen
Grundgehaltes ausbezahlt.

C.) Dem während eines Kalenderjahres ein oder aus-
tretenden Arbeitnehmer gebührt für das Kalenderjahr,
in dem der Ein oder Austritt stattfindet, nur ein der
Dienstzeit entsprechender Anteil an den Sonderzah-
lungen.

XII. JUBILÄUMSGELDER

A.) Arbeitnehmer, die eine bestimmte Dienstzeit beim
Konzern bzw deren Rechtsvorgängern nachweisen
können, erhalten ein Jubiläumsgeld. Alle Dienstver-
hältnisse beim Konzern bzw Rechtsvorgängern wer-
den für die Berechnung des Jubiläumsgeldes zusam-
mengezählt, sofern nicht mehr als sieben Jahre dazwi-
schen liegen. Zeiten in denen kein Entgelt bzw keine
volle Entgeltfortzahlung zustehen, wie Krankenstand,
Elternkarenz, Bildungskarenz (sofern aus der Bil-
dungsmaßnahme ein Vorteil für das Dienstverhältnis
im Sinne zusätzlicher Qualifikationen abzuleiten ist)
und Familienhospiz werden in die Berechnung der
Dienstzeit für das Jubiläumsgeld einbezogen. Ebenso
sind die Zeiten einer geringfügigen Beschäftigung
auf die Dienstzeit für das Jubiläumsgeld anzurechnen.

– Bei einer aktiven Dienstzeit von 15 vollen Jahren
beträgt das Jubiläumsgeld ein monatliches Grund-
gehalt

– Bei einer aktiven Dienstzeit von 25 vollen Jahren
beträgt das Jubiläumsgeld zwei monatliche Grund-
gehälter

– Bei einer aktiven Dienstzeit von 35 vollen Jahren
beträgt das Jubiläumsgeld drei monatliche Grund-
gehälter

jeweils bezogen auf den Kalendermonat, in dem die
Jubiläumsjahre vollendet werden.
Scheidet ein Arbeitnehmer nach dem vollendeten 25.
und vor dem vollendeten 35. Dienstjahr aus dem
Dienstverhältnis aus, erhält er als Jubiläumsgeld das
Grundgehalt im Ausmaß von 3Monaten aliquot ausbe-
zahlt, wobei die aliquote Höhe von der Anzahl der zwi-
schen dem 25. und 35. Dienstjahr vollendeten Dienst-
jahre abhängt.
Das Jubiläumsgeld steht bei unberechtigtem vorzeiti-
gem Austritt und bei Entlassung nicht zu.

B.) Aus Anlass des 15 , 25 und 35 jährigen Dienstjubi-
läums wird dem Arbeitnehmer jeweils ein Arbeitstag
unter Fortzahlung des Entgeltes dienstfrei gewährt.
Der dienstfreie Tag ist im Einvernehmen zwischen
dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer festzulegen.

XIII. ABFERTIGUNG

A.) Die folgenden Bestimmungen des Kapitels XIII.
gelten für jene Arbeitnehmer nicht, die ihr Arbeitsver-
hältnis nach dem 31.12. 2002 begonnen haben, so-
wie auch dann nicht, wenn für schon vor dem 31.12.
2002 begonnene Arbeitsverhältnisse auf Abferti-
gungsansprüche nach dem AngG zugunsten der Ab-
fertigungsansprüche iSd BMSVG gemäß § 47 ff ver-
zichtet wird.

B.) Arbeitnehmern, die ihr Arbeitsverhältnis wegen
Antritts der Alterspension, der vorzeitigen Alterspen-
sion oder der Pension aus einemVersicherungsfall we-
gen geminderter Arbeitsfähigkeit kündigen oder die-
ses durch berechtigten vorzeitigen Austritt beenden,
gebührt eine Abfertigung, wobei jeweils auf den
nächsthöheren gesetzlichen Abfertigungsanspruch
aufzurunden ist, sofern dieser Anspruch ohnehin mit
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Beendigung des laufenden Arbeitsjahres erreicht wor-
den wäre.

C.) Der Abfertigungsanspruch im gesetzlichen Aus-
maß wie bei Arbeitgeberkündigung gilt auch für weib-
liche Arbeitnehmer mit mindestens fünfjähriger
Dienstzeit im ASFINAG-Konzern, die ihr Arbeitsver-
hältnis bis Ende des Karenzurlaubes beenden.

D.)Den weiblichen Arbeitnehmern sindmännliche Ar-
beitnehmer gleichgestellt, sofern sie Karenz nach dem
VKG in Anspruch nehmen.

E.) Bei Tod des Arbeitnehmers gebührt die Abferti-
gung in voller Höhe. Anspruchsberechtigt sind die ge-
setzlichen Erben, zu deren Unterhalt der Erblasser ge-
setzlich verpflichtet war. Sind solche nicht vorhanden,
sind anspruchsberechtigt der Ehepartner und die Kin-
der zu gleichen Teilen. Den gesetzlichen Erben bzw
Ehepartnern sind Lebensgefährten gleichgestellt.

F.) Im Übrigen gelten für den Anspruch auf Abferti-
gung die gesetzlichen Bestimmungen der §§ 23 und
23a des AngG sowie die Bestimmungen des MSchG
und VKG.

XIV. PENSIONSKASSE

Der Arbeitgeber leistet laut Betriebsvereinbarung vom
4.2. 1998 über den Beitritt zur APK Pensionskasse für
jeden Arbeitnehmer, der in einem unbefristeten Be-
schäftigungsverhältnis steht, einen jährlichen Beitrag
von EUR 500,00 in eine Pensionskasse gemäß BPG.
Für teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer reduziert sich
der Beitrag, im Verhältnis der geleisteten Dienstzeit
(Beschäftigungsgrad) zur Normalarbeitszeit.

Für geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer wird laut
Betriebsvereinbarung vom 4.2. 1998 kein Beitrag ge-
leistet.
Über eine Valorisierung dieses Beitrages ist bei künfti-
gen Kollektivvertragsrunden zu verhandeln.

XV. DIENSTREISE

A.) Begriff der Dienstreise
Eine Dienstreise liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer zur
Ausführung eines ihm erteilten dienstlichen Auftrages
den Dienstort bzw das Einsatzgebiet verlässt. Und
zwar unter folgenden Voraussetzungen:

1. Bei Arbeitnehmern, in deren Dienstvertrag aus-
schließlich ein DIENSTORT definiert ist, wenn eine
Distanz von 40 Straßenkilometern (kürzeste Stre-
cke) im Umkreis vom Dienstort überschritten wird.

2. Bei Arbeitnehmern, in deren Dienstvertrag ein
DIENSTORT UND ein EINSATZGEBIET definiert ist
ab Verlassen des Einsatzgebietes.

3. Bei Arbeitnehmern die für projektbezogene Tätig-
keiten und unter den Voraussetzungen der Punkte
a) oder b) für einen längeren Zeitraum ihren im
Dienstvertrag definierten Dienstort und/oder ihr
Einsatzgebiet verlassen.

Als Einsatzgebiet im Sinne dieser Bestimmung gilt ein
mit der Tätigkeit des Arbeitnehmers verbundenes Ge-
biet, in dem der Arbeitnehmer aufgrund seiner Funk-
tion regelmäßig seine Arbeit verrichtet. Das Einsatz-
gebiet entspricht nicht politischen Bezirks-, Landes-
oder Staatsgrenzen. Das Einsatzgebiet des Arbeitneh-
mers ist im Dienstvertrag festzuhalten.
Die Dienstreise beginnt, wenn sie vom Dienstort aus
angetreten wird, mit dem Verlassen des Dienstortes.

Ist im Vergleich dazu der Beginn der Dienstreise von
der Wohnung aus günstiger, beginnt die Dienstreise
mit dem reisenotwendigen Verlassen der Wohnung.
Die Dienstreise endet mit der Rückkehr zum Dienstort
oder mit der reisenotwendigen Rückkehr in die Woh-
nung.

B.) Reisekostenersatz
Dem Arbeitnehmer sind die durch eine Dienstreise
entstehenden Kosten gegen Vorlage entsprechender
Belege zu ersetzen.

1. Bei Dienstreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln
(Eisenbahn, Autobus, Straßenbahn, U-Bahn etc)
werden die tatsächlichen Kosten ersetzt.

2. Zur Abdeckung des durch die Benützung des Pri-
vat-KFZ für Dienstreisen entstehenden Aufwandes
wird das amtliche Kilometergeld in der jeweils gül-
tigen Höhe gewährt. Über dieses Kilometergeld hi-
naus bestehen keine weiteren Ansprüche auf Rei-
sekostenersatz (wie zB Vignette, Versicherungen
aller Art,). Über die gefahrenen Kilometer ist ein
Fahrtenbuch zu führen, das unaufgefordert bei
der Abrechnung des Kilometergeldes vorzulegen
ist.

3. Tatsächlich angefallene Parkgebühren werden für
die günstigste Form einer Parkmöglichkeit ersetzt.
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Der maximale Kostenersatz beträgt pro Tag EUR
16,00 (ausgenommen die Parkgebühren auf Flug-
häfen).

C.) Reiseaufwandsentschädigung (Taggelder
und Nächtigungsgelder)

1. Für die Bestreitung desmit der Dienstreise verbun-
denen persönlichen Mehraufwandes für Verpfle-
gung und Unterkunft erhält der Arbeitnehmer für
je 24 Stunden eine Reiseaufwandsentschädigung.
Diese besteht aus dem Taggeld und dem Nächti-
gungsgeld.

2. Das Nächtigungsgeld entfällt, wennmit der Dienst-
reise keine Nächtigung verbunden ist, Quartier bei-
gestellt oder durch den Arbeitgeber nach Vorlage
des Belegs bezahlt wird oder die Benützung des
Schlafwagens mit Kostenersatz bewilligt wird.

3. Die Reiseaufwandsentschädigung wird für Dienst-
reisen im Inland für alle Arbeitnehmer mit einem
Taggeld von EUR 36,00 vergütet. Ein bezahltes Es-
sen führt zur Kürzung des Taggeldes pro Essen um
50%. Ein Frühstück führt zu keiner Kürzung.
Das Nächtigungsgeld beträgt für alle Arbeitnehmer
EUR 24,00.

4. Für Dienstreisen im Inland, die mehr als 5 Stunden
dauern, gebührt für jede angefangene Stunde ein
Zwölftel Taggeld, maximal jedoch zwölf Zwölftel
pro 24 Stunden.

5. Eine Reiseaufwandsentschädigung entfällt bei Ent-
sendung des Arbeitnehmers zu Bildungsmaßnah-
men (zB Seminaren, Kursen, etc) sofern die Kosten
der Teilnahme an diesen Bildungsmaßnahmen in-
klusive Verpflegung vom Arbeitgeber getragen
werden.

D.) Ergänzende Bestimmungen zu Auslands-
dienstreisen
Bei Dienstreisen in das Ausland werden die Tag- und
Nächtigungsgelder nach den Sätzen für Auslands-
dienstreisen des EStG vergütet. Für die Aufenthalts-
dauer gelten ab der Staatsgrenze die Sätze des Be-
stimmungslandes. Bei Reisen mit dem Flugzeug gilt
als Grenzübertritt der Abflug bzw die Ankunft im In-
land. Das volleTaggeld gebührt bei einem ununterbro-
chenen Aufenthalt im Ausland von mehr als 12 Stun-
den, zwei Drittel des Taggeldes bei einer Dauer von
mehr als 8 Stunden und ein Drittel beimehr als 5 Stun-
den. Erstrecken sich die dienstlichen Obliegenheiten
im Ausland auf mehrere Staaten, so sind die jeweili-
gen Tag- und Nächtigungsgelder entsprechend dem
Verhältnis der jeweiligen Aufenthaltsdauer anteilig
nach den für die verschiedenen Staaten geltenden
Sätzen zu berechnen.
Ein vom Arbeitgeber bezahltes Essen führt zur Kür-
zung des Auslandsreisesatzes pro Essen um 50%.
Ein Frühstück führt zu keiner Kürzung.

E.) Verfall von Ansprüchen
Ansprüche im Sinne dieses Abschnittes müssen spä-
testens innerhalb von 4 Monaten nach Beendigung
der Dienstreise bei sonstigem Verfall beim Arbeitge-
ber durch Rechnungslegung mittels Dienstreiseab-
rechnungsformular geltend gemacht werden.

F.) Mautaufsichtsorgane
Der Dienstort für die Arbeitnehmer der Mautaufsicht
ist der jeweils zugeteilte Kontrollstützpunkt. Dienst-
einsatzgebiet ist das zugeteilte Kontrollgebiet. Fahr-
ten im Kontrollgebiet begründen keinen Anspruch
auf Ersatz von Reisekosten oder Reiseaufwandsent-
schädigungen.
Die Arbeitnehmer der Mautaufsicht dürfen zur Aus-
übung ihrer Tätigkeit ausschließlich Fahrzeuge der Ar-
beitgeberin verwenden.

XVI. RUFBEREITSCHAFT

A.) Rufbereitschaft wird, wenn sie in der Wohnung
bzw an einem außerhalb der Wohnung gelegenen Ort
freier Wahl geleistet werden musste, in der Weise ab-
gegolten, dass ohne Rücksicht auf den Tag und die
Zeit, an dem bzw in der sie geleistet wurde, ein Drittel
der Bereitschaftsstunden als Normalstunden (errech-
net mit dem Normalstundensatz von der Basis des Ist-
Gehalts ohne Zuschläge vergütet werden.

B.) Rufbereitschaft für den Überwachungsdienst von
Anlagen und Systemen des Mautbetriebs (7x24-Stun-
den-Dienst) sowie IT Services wird mit einer Pauscha-
le in der Höhe von EUR 130,00 pro Monat und Arbeit-
nehmer abgegolten.

C.) Rufbereitschaft kann innerhalb eines Zeitraumes
von drei Monaten an 30 Tagen vereinbart werden.
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XVII. ARBEITSBEREITSCHAFT AN DER BETRIEBSSTÄTTE

Die Arbeitsbereitschaft an der Betriebsstätte des Ar-
beitnehmers, an einer entfernten Betriebsstätte bzw
an einem anderen nicht freiwillig gewählten Ort, wird
in der Weise abgegolten, dass ein Drittel der Bereit-
schaftsstunden entsprechend des Grundgehaltes mit
dem Überstundensatz (siehe Definitionen) mit den
entsprechenden Zuschlägen für Überstunden , Sonn-
tags , Feiertags und Nachtarbeit vergütet werden.

Die Stunden der Arbeitsbereitschaft werden dazu in
der Zeitwirtschaft automatisiert gedrittelt (zB: 9 Stun-
den Arbeitsbereitschaft werden in der Zeitwirtschaft
zu 3 Stunden). Der Zeitpunkt der Arbeitsbereitschaft
wird ermittelt (Tag, Nacht, Überstunde, Sonntag,
Feiertag) und der entsprechende Zuschlag den Stun-
den zugeschlagen.
Bei Zusammentreffen mehrerer Zuschläge wird je-
weils nur der höchste Zuschlag vergütet.

XVIII. FAMILIENZUWACHSUNTERSTÜTZUNG FÜR KINDER

A.) Für jedes, während des Bestandes des Arbeitsver-
hältnisses lebend geborene sowie adoptierte oder in
Pflege genommene Kind eines Arbeitnehmers gebührt
diesem eine einmalige Familienzuwachsunterstüt-
zung in der Höhe von EUR 200,00 sobald der Arbeit-
nehmer die Geburtsurkunde/den Adoptionsbescheid/
die Pflegebewilligung des örtlichen Jugendwohlfahrtt-
rägers des Kindes vorlegt.

B.) Stehen beide Elternteile in einem Arbeitsverhält-
nis zur ASFINAG, hat jeder Elternteil Anspruch auf ei-
ne Familienzuwachsunterstützung in der Höhe von
EUR 100,00.

XIX. BESTATTUNGSKOSTENBEITRAG

Stirbt der Ehepartner oder das eigene Kind eines Ar-
beitnehmers, so erhält dieser, falls der Ehepartner
oder das Kind bis zum Tode im Haushalt des Arbeit-
nehmers gelebt haben, einen einmaligen Bestat-
tungskostenbeitrag in Höhe von EUR 200,00. Stehen

beide Elternteile in einem Arbeitsverhältnis zum ASFI-
NAG-Konzern hat jeder Elternteil Anspruch auf einen
Bestattungskostenbeitrag in der Höhe von EUR
100,00.

XX. ENTGELT BEI TOD DES ARBEITNEHMERS

A.) Stirbt ein Arbeitnehmer, der unmittelbar vor sei-
nem Ableben ununterbrochen mindestens ein Jahr in
einem Arbeitsverhältnis zum ASFINAG-Konzern ge-
standen ist, so erhalten die gesetzlichen Erben, zu de-
ren Unterhalt der Erblasser gesetzlich verpflichtet war,
das volle Grundgehalt für den Sterbekalendermonat
und für die folgenden zwei Monate. Sind solche Perso-
nen nicht vorhanden, sind anspruchsberechtigt die
Kinder und der Ehepartner zu gleichen Teilen.

B.) Sind Personen gemäß Punkt A nicht vorhanden,
haben den Anspruch die physischen Personen, welche
die angemessenen Begräbniskosten für den Verstor-
benen tragen, bis zu deren Höhe.

C.) Fallen bei Tod des Arbeitnehmers gleichzeitig ein
Anspruch gemäß Punkt A und ein Abfertigungsan-
spruch an, so gebührt jeweils nur der höhere An-
spruch.
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XXI. FUNKTIONSGRUPPENSCHEMA UND
BESCHÄFTIGUNGSGRUPPENZUORDNUNG

A.) Allgemein
Es gibt 7 Funktionsgruppen

– Mitarbeiter ohne Zweckausbildung

– Mitarbeiter mit Zweckausbildung

– Mitarbeiter mit handwerklicher/technischer Zweck-
ausbildung, kaufmännisches/administratives Per-
sonal, Sachbearbeiter

– Fachmitarbeiter

– Experten

– Projektleiter

– Führungskräfte

und es gibt 10 Beschäftigungsgruppen A-J.
Die angeführten Beispiele sind exemplarisch und nur
als demonstrative Aufzählung zu verstehen.

B.) Funktionsgruppenschema und Beschäfti-
gungsgruppenzuordnung

1. Beschäftigungsgruppe A

Funktionsgruppe Mitarbeiter ohne Zweckaus-
bildung

Aufgabe/Beschreibung:
Pflichtpraktikanten im Rahmen ihres Studiums
oder ihrer Berufsausbildung; Dauer: über 3 Mo-
nate.

2. Beschäftigungsgruppe B

Funktionsgruppe Mitarbeiter ohne Zweckaus-
bildung

Aufgabe/Beschreibung:
Hilfskräfte mit klar abgegrenzten Arbeitsaufga-
ben.
Bekannte Aufgaben werden ausgeführt.

Beispiel:
Reinigungskräfte

3. Beschäftigungsgruppe C

Funktionsgruppe Mitarbeiter ohne Zweckaus-
bildung
Mautnerinnen und Mautner

Aufgabe/Beschreibung:
Klar definierte Arbeitsaufgaben und vorgegebe-
ne Prozesse.
Bekannte Aufgaben werden im Rahmen des an-
gelernten Aufgabenbereichs ausgeführt, neue
Aufgaben werden angelernt.

Beispiel:
Mautner, angelernte Kräfte

4. Beschäftigungsgruppe D

Funktionsgruppe Mitarbeiter mit Zweckausbil-
dung

Aufgabe/Beschreibung:
Klar definierte Arbeitsaufgaben und vorgegebe-
ne Prozesse.
Bekannte Aufgaben werden aufgrund der Aus-
bildung selbstständig ausgeführt, und bei
neuen Aufgaben wird Unterstützung geboten.
Die Ausführung erfordert Anpassung und Opti-
mierung innerhalb des eigenen Aufgabenberei-
ches.

Beispiele:
Angelernte Kräfte und/oder Zusatzausbildung, abge-
schlossener Lehrberuf (zB. inklusive Führerschein C)
Handwerkliche Mitarbeiter der betrieblichen Erhal-
tung, Mautaufsichtsorgane, Traffic Manager, Betriebs-
techniker, Rezeptionistin, Mitarbeiter Enforcement I.

5. Beschäftigungsgruppe E

Funktionsgruppe Mitarbeiter mit handwerkli-
cher/technischer Zweckausbildung, kaufmän-
nisch/administratives Personal, Sachbearbei-
ter

Aufgabe/Beschreibung:
Sachbereich ist eine eng begrenzte Aufgabe in-
nerhalb eines Arbeitsgebietes. Öfterswechseln-
de Tätigkeiten innerhalb eines Sachbereiches
nach spezifischen Vorgaben eigenständig erle-
digen.

Beispiele:
Erfordert berufsspezifische Ausbildung und/oder
gleichwertige Erfahrung.
Sachbearbeiter ABM, Mitarbeiter Sekretariat, Opera-
toren, Mitarbeiter Enforcement II, Kreditorenbuchhal-
ter, Vorarbeiter.

6. Beschäftigungsgruppe F

Funktionsgruppe Mitarbeiter mit handwerkli-
cher/technischer Zweckausbildung, kaufmän-
nisch/administratives Personal, Sachbearbei-
ter

Aufgabe/Beschreibung:
Sachbereich ist eine eng begrenzte Aufgabe in-
nerhalb eines Arbeitsgebietes. Öfterswechseln-
de Tätigkeit innerhalb eines Sachbereiches nach
spezifischen Vorgaben selbstständig erledigen.
Erfordert eigene Festlegungenwofür erweiterte
Sachkenntnisse erforderlich sind. Ist innerhalb
des Sachbereichs erklärend/beratend tätig.
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Beispiele:
Erfordert berufsspezifische Ausbildung und/oder
gleichwertige Erfahrung.
Assistenz der Geschäftsführung, Chef vom Dienst,
Sachbearbeiter ABM Key-User, Mitarbeiter Kunden-
management.

Funktionsgruppe Fachmitarbeiter

Aufgabe/Beschreibung:
Fachbereich beinhaltet inhaltlich voneinander
abgegrenzte Themenbereiche. Weitgehend
selbständige Bearbeitung eines Fachbereiches
mit Qualitätsverantwortung von ausführenden
Mitarbeitern, die in einem Fachgebiet tätig sind.

Beispiele:
Erfordert eine Fachausbildung.
Haupt- und Anlagenbuchhalter, Kreditorenbuchhalter
mit Zusatzfunktion.

7. Beschäftigungsgruppe G

Funktionsgruppe Fachmitarbeiter

Aufgabe/Beschreibung:
Fachbereich beinhaltet inhaltlich voneinander
abgegrenzte Themenbereiche. Weitgehende
selbstständige Bearbeitung eines breit umfas-
senden Fachbereiches mit Qualitäts- und Ar-
beitsergebnisverantwortung von ausführenden
Mitarbeitern, die in einem Fachbereich tätig
sind. Von dieser Stelle wird die Ausarbeitung/
Erarbeitung von Lösungsansätzen gefordert,
wofür umfassende Berufs- Fachkenntnisse er-
forderlich sind.

Beispiele:
Erfordert eine Fachausbildung.
Mitarbeiter Arbeitnehmerschutz, Mitarbeiter GIS, Mit-
arbeiter Liegenschaften, Techniker Asset Manage-
ment, Mitarbeiter Verkehrsmanagement, Techniker
Bau.

8. Beschäftigungsgruppe H

Funktionsgruppe Fachmitarbeiter

Aufgabe/Beschreibung:
Fachbereich beinhaltet voneinander abgegrenz-
te Themenbereiche. Weitgehend selbstständige
Bearbeitung eines breit umfassenden Fachbe-
reiches mit Resultats- und/oder fachlicher Füh-
rungsverantwortung von ausführenden Mitar-
beitern, die in einem Fachbereich tätig sind.
Von dieser Stelle wird die Ausarbeitung/Erar-
beitung neuer Lösungen gefordert, wofür um-
fassende Berufs- und Fachkenntnisse erforder-
lich sind.

Beispiele:
Erfordert eine Fachausbildung.

Mitarbeiter aus dem Bereich CN.as, Mitarbeiter Grun-
deinlöse, Pressesprecher, Mitarbeiter Qualitätsma-
nagement, Mitarbeiter Revision, Mitarbeiter Tunnel-
management.

Funktionsgruppe Experten

Aufgabe/Beschreibung:
Erfordert überdurchschnittlich umfangreiches
Wissen auf einem Fachgebiet oder in mehreren
Themenbereichen oder verfügt über Spezial-
kenntnisse. Mitarbeiter, die im beträchtlichen
Ausmaß mit Fach- bzw Spezialthemen betraut
sind.
Umfassende Bearbeitung eines Fachbereiches
nach konkret definierten Rahmenbedingungen
und Abteilungszielen. Fachliche Betreuung ex-
terner/interner Ansprechpartner.

Beispiele:
Erfordert eine Spezialausbildung.
Experten BMG (Bauwirtschaft, Brückenbau)

Funktionsgruppe Projektleiter

Aufgabe/Beschreibung:
Die Projekte haben klar definierte Projektziele
und finden zu einzelnen Themen statt. Fachliche
Betreuung externer/interner Ansprechpartner.

Beispiele:
Ist mit der Leitung von Projekten mit einfacher Pro-
jektorganisation odermit der Leitung eines Teilprojek-
tes betraut.
Projektleiter konzeptive Planung.

Funktionsgruppe Führungskräfte

Aufgabe/Beschreibung:
Handlungsumfeld ist innerhalb eines Sachberei-
ches nach konkret definierten Rahmenbedin-
gungen und Abteilungszielen. Die eigenen Akti-
vitäten führen zu Organisations- und Struktu-
ranpassungen im eigenen Bereich. Fachliche
Betreuung externer/interner Ansprechpartner.

Beispiele:
Führen von Mitarbeitern mit einfacher, wiederkehren-
der Tätigkeit oder Führen einer geringen Anzahl an
Mitarbeitern und/oder Mitarbeitern im Sach- und
Fachbereich.

9. Beschäftigungsgruppe I

Funktionsgruppe Experten

Aufgabe/Beschreibung:
Umfassende Bearbeitung eines Fachbereiches
nach konkret definierten Zielen. Die Aktivitäten
führen zu Konzeptionen, umfassende Bearbei-
tung, die die Organisation in entscheidender
Weise beeinflusst. Fachliche Betreuung exter-
ner/interner Ansprechpartner. Erfordert über-
durchschnittlich umfangreiches Wissen auf ei-
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nemFachgebiet oder inmehreren Themenberei-
chen/Verfügbarkeit von Spezialkenntnissen.
Mitarbeiter, die mit der Leitung von Fach-/Spe-
zialthemen betraut sind.

Beispiele:
Erfordert eine Spezialausbildung.
Bilanzbuchhalter, Jurist, Mitarbeiter Technische Koor-
dination, Mitarbeiter Personalentwicklung/Organisa-
tionsentwicklung.

Funktionsgruppe Projektleiter

Aufgabe/Beschreibung:
Umfassende Bearbeitung, die die Organisation
in entscheidender Weise beeinflusst. Fachliche
Betreuung externer/interner Ansprechpartner.

Beispiele:
Ist mit der Leitung komplexerer Projekte (mit umfas-
sender Projektorganisation, wie zB Teilprojekten) be-
traut. Die Projekte weisen eine gewisse Größe auf
und/oder werden gesellschaftsübergreifend (dh mit
Mitarbeitern im Projektteam aus verschiedenen Ge-
sellschaften) abgewickelt.

Funktionsgruppe Führungskräfte

Aufgabe/Beschreibung:
Führen von Fachmitarbeitern oder Experten,
oder Führen einer großen Anzahl von Mitarbei-

tern und/oder an mehreren Standorten. Die Ak-
tivitäten führen zu Konzeptionen.
Fachliche Betreuung externer/interner An-
sprechpartner. Handlungsumfeld ist innerhalb
eines Fachbereichs nach konkret definierten
Zielen.

10. Beschäftigungsgruppe J

Funktionsgruppe Führungskräfte

Aufgabe/Beschreibung:
Führen von Experten und/oder Führungskräf-
ten, oder Führen einer großen Anzahl an Mitar-
beitern an mehreren Standorten.
Führen ganzer Unternehmensbereiche. Hand-
lungsumfeld ist innerhalb eines Fach-, Themen-
sowie Unternehmensbereiches nach strategi-
schen Zielen.
Die eigenen Aktivitäten führen zu grundsätzli-
chen Konzeptionen und Strategien. Strategi-
sche Entwicklung von Unternehmens- und Ab-
teilungszielen. Fachliche Betreuung externer/
interner Ansprechpartner.

XXII. GEHALTSTAFEL

Beschäftigungsgruppe
Gehaltsstufe Vorrückung (Jahre) A B C D E F G H I J

1 1./2. 1.467,00 1.613,00 1.785,00 1.916,00 2.117,00 2.319,00 2.586,00 2.883,00 3.226,00 3.589,00

2 3./4. 1.880,00 2.037,00 2.260,00 2.492,00 2.755,00 3.073,00 3.428,00 3.831,00

3 5./6./7. 1.976,00 2.158,00 2.403,00 2.665,00 2.926,00 3.262,00 3.629,00 4.073,00

4 8./9./10. 2.072,00 2.279,00 2.546,00 2.838,00 3.095,00 3.452,00 3.831,00 4.316,00

5 11./12./13. 2.168,00 2.400,00 2.689,00 3.011,00 3.264,00 3.642,00 4.032,00 4.558,00

6 14./15./16./17. 2.263,00 2.520,00 2.879,00 3.237,00 3.435,00 3.832,00 4.234,00 4.800,00

7 18.+ 2.369,00 2.662,00 3.004,00 3.387,00 3.629,00 4.053,00 4.476,00 5.030,00

Lehrlingsentschädigung:

1. Lehrjahr ............................ EUR 651,00
2. Lehrjahr ............................ EUR 829,00
3. Lehrjahr ............................ EUR 1.069,00
4. Lehrjahr ............................ EUR 1.381,00

– 20 –



XXIII. ZUSCHLÄGE

A.) Allgemeines

1. Die Arbeitnehmer erhalten für die Leistung von
Überstunden, Sonntags , Feiertags und Nachtar-
beitsstunden sowohl ein Grundgehalt als auch ei-
nen Zuschlag.

2. Das Überstundengrundgehalt errechnet sich ge-
mäß dem Überstundensatz (siehe Definitionen).

B.) Überstundenzuschlag
Als Zuschlag für jede Überstunde wird ein Betrag von
50% des Überstundengrundgehaltes vergütet.

C.) Sonntagszuschlag
Als Zuschlag für jede Sonntagsarbeitsstunde wird ein
Betrag von 50% des Überstundengrundgehaltes ver-
gütet.

D.) Feiertagszuschläge

1. Fällt ein Feiertag auf einenWerktag, an dem an sich
Anspruch auf Arbeitsruhe unter Fortzahlung des
Entgeltes besteht, und werden an einem solchen
Feiertag Arbeitsstunden innerhalb der Regel- oder
Schichtarbeitszeit geleistet, gebührt dem Arbeit-
nehmer, falls ihm eine Ersatzruhezeit gewährt wird,
ein Zuschlag von 50% oder, falls ihm keine Ersatz-
ruhezeit gewährt wird, ein Zuschlag von 150% des
Überstundengrundgehaltes. In diesen Fällen wer-
den keine Überstundenzuschläge gemäß Punkt B.)
vergütet.

2. Fällt ein Feiertag auf einen Werktag, an dem keine
Regel oder Schichtarbeitszeit angesetzt ist, und
werden an einem solchen Feiertag Arbeitsstunden

geleistet oder werden an den unter Punkt 1) ange-
führten Feiertagen außerhalb der Regel- oder
Schichtarbeitszeit Arbeitsstunden geleistet, ge-
bührt dem Arbeitnehmer ein Zuschlag von 50%
des Überstundengrundgehaltes und außerdem die
Vergütung des Überstundenzuschlages nach
Punkt B.).

3. Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag, so erfolgt die
Vergütung für Arbeitsstunden nach Punkt D.) 1.
oder D.) 2.

E.) Nachtzuschlag

1. Als Zuschlag für jede Nachtarbeitsstunde, die au-
ßerhalb der Regel- oder Schichtarbeitszeit geleistet
wird (siehe Punkt V. D), wird ein Betrag von 50%
des Überstundengrundgehaltes vergütet.

2. Als Zuschlag für jede Nachtarbeitsstunde, die in-
nerhalb der Schichtarbeitszeit geleistet wird (siehe
Punkt V. D), wird ein Betrag von 50% des Über-
stundengrundgehaltes vergütet.

F.) Kumulierung von Zuschlägen
Bei Zusammentreffen mehrerer Zuschläge nach den
Punkten C.), D.) und E.) wird nur jeweils der höchste
Zuschlag vergütet.

G.) Mautaufsichtsorgane
Die Arbeitnehmer erhalten für Ihre Arbeitsleistungen
über die neunte Arbeitsstunde hinaus einen Zuschlag
von 25%des Überstundengrundgehaltes sofern diese
Arbeitszeiten nicht als Überstunden iSd Punktes V.F.
gelten.

XXIV. ZULAGEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN

A.) Allgemeine Zulagen und Entschädigungen

1. Haushaltszulage
Arbeitnehmer, die Anspruch auf Berücksichtigung
des Alleinverdienerabsetzbetrages oder des Allein-
erzieherabsetzbetrages nach dem EStG haben, er-
halten je Kalendermonat eine Zulage von EUR
30,00. Bei Eintritt bzw Austritt gebührt die Zulage
aliquot. Die Beantragung erfolgt mittels entspre-
chendem Formular.
Ansprüche im Sinne dieses Punktes können maxi-
mal 6 Monate rückwirkend nach Meldung beim Ar-
beitgeber bei sonstigem Verfall geltend gemacht
werden. Ansprüche, die älter sind als 6 Monate gel-
ten als verfallen.

2. Kinderzulage
Arbeitnehmer erhalten je Kalendermonat für jedes
Kind, für das nachweislich Anspruch auf Bezahlung
der Familienbeihilfe besteht, eine Zulage von EUR
30,00. Bei Eintritt bzw Austritt gebührt die Zulage
aliquot. Der Nachweis kann durch den Familienbei-
hilfenbescheid bzw durch einen Beschluss oder
Vergleich des Pflegschaftsgerichts über Unterhalts-
zahlungen erbracht werden. Stehen beide Eltern-
teile in einem Dienstverhältnis zur ASFINAG, ge-
bührt die Kinderzulage nur der Kindesmutter.
Ansprüche im Sinne dieses Punktes können maxi-
mal 6 Monate rückwirkend nach Meldung beim Ar-
beitgeber bei sonstigem Verfall geltend gemacht
werden. Ansprüche, die älter sind als 6 Monate gel-
ten als verfallen.
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3. Fahrtkostenentschädigung
Die Fahrtkostenentschädigung wird in Form einer
monatlich pauschalen Abgeltung zur Auszahlung
gebracht.

a. Allgemeine Grundsätze

1. Arbeitnehmer, die einen Dienstwagen ha-
ben, haben keinen Anspruch auf Fahrkos-
tenentschädigung.

2. Es wird immer die günstigste Variante des
Verkehrsmittels für die Berechnung der
Fahrtkostenentschädigung herangezogen.

3. Als Dienstort für die Berechnung der Fahrt-
kostenentschädigung gilt jener Arbeitsplatz
an dem innerhalb eines Jahres überwiegend
tatsächlich die Arbeit angetreten wird.

4. Die Fahrtkostenentschädigung steht auch
bei Auslandswohnsitzen zu.

5. Die Fahrtkostenentschädigung wird 12-mal
im Jahr im Wege der Gehaltsabrechnung
ausbezahlt.

6. Darüber hinaus gibt es keine weitere Auf-
wandsentschädigung.

7. Geringfügig Beschäftigte erhalten keine
Fahrtkostenentschädigung.

8. Befristete Dienstverhältnisse erhalten die
Fahrtkostenentschädigung entsprechend
der Dauer ihres Dienstverhältnisses (bei öf-
fentlichen Verkehrsmitteln wird die Jahres-
karte entsprechend der Dauer des Dienst-
verhältnisses aliquotiert).

9. Der Anspruch auf Fahrtkostenentschädi-
gung entfällt für jene Arbeitstage, an denen
die Arbeitsleistung unterbleibt, sofern hier-
für gegenüber dem Arbeitgeber kein An-
spruch auf Entgeltfortzahlung in vollem
Ausmaß besteht (zB bei Arbeitsunfähigkeit
wegen Krankheit nach Ablauf des gesetzlich
bestimmten Zeitraums für volle Entgeltfort-
zahlung gem § 8 Abs 1 AngG). Wenn somit
ein Anspruch auf Fahrtkostenentschädi-
gung nicht für den gesamten Kalendermo-
nat zusteht, gebührt diese in aliquotem
Ausmaß.

10. Für Arbeitnehmer mit Eintrittsdatum bis
zum 31.12. 1999 gilt hinsichtlich dieses
Punktes der Kollektivvertrag in der Fassung
1.1. 1999.

11. Ansprüche im Sinne dieses Punktes müssen
innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Ka-
lenderjahres in dem sie entstanden sind,
bei sonstigem Verfall geltend gemacht wer-
den.

b. Öffentliche Verkehrsmittel
Arbeitnehmer, deren Wohnsitz und Arbeitsplatz
(bzw Abholstelle) nachweisbar mehr als drei Ki-
lometer Fußgängerstrecke voneinander ent-
fernt sind, erhalten imWege der Gehaltsabrech-

nung eine Fahrtkostenentschädigung in der Hö-
he des günstigsten Preises des öffentlichen Ver-
kehrsmittels (Jahreskarte).
Bei Arbeitnehmern mit Teilzeitverträgen (auch
wenn sie aufgrund der Lage der Arbeitszeit we-
niger als fünf Arbeitstage pro Woche arbeiten)
erfolgt keine Aliquotierung.

c. Private Verkehrsmittel
Als Fahrtkostenentschädigung für jene Arbeit-
nehmer, welchen die Benützung eines öffentli-
chen Verkehrsmittels nicht möglich bzw diese
unzumutbar ist, wird in Anlehnung an die Ein-
kommensteuergesetzbestimmungen (EStG)
über die Pendlerpauschale unter Zugrundele-
gung der in Kilometer angegebenen Entfernung
zwischenWohnsitz und Arbeitsplatz (bzw Abhol-
stelle) 40% des Betrages, des amtlichen Kilo-
metergeldes für maximal 38 Fahrtstrecken
(19 Arbeitstage hin und retour) pro Monat pau-
schal vergütet.
Größtmögliche Bemessungsgrundlage für die
Ermittlung der Fahrtkostenentschädigung ist je-
doch eine Entfernung von 25 Kilometern (einfa-
che Fahrtstrecke). Für diese Berechnung wird
der von der ASFINAG für den Pendlerrechner
(gem Regelwerk Pendlerpauschale - EstG) ent-
wickelte Routenplaner herangezogen.
Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer erhalten eine
Entschädigung gemessen an ihrem Beschäfti-
gungsausmaß, außer sie arbeiten aufgrund der
Lage ihrer Arbeitszeit an 5 Tagen in der Woche.
„Handwerkliche Mitarbeiter“ der Autobahnmeis-
tereien erhalten ausschließlich das private Ver-
kehrsmittel (KM Geld) als Fahrtkostenentschä-
digung.

B.) Spezielle Zulagen und Entschädigungen

1. Fehlgeldentschädigung
Arbeitnehmer erhalten, soweit sie unmittelbar ein
Benützungsentgelt einheben, eine Fehlgeldent-
schädigung. Diese beträgt ein Promille des jeweils
eingehobenen Entgeltes, mindestens jedoch je Ka-
lendermonat EUR 32,70 (bei Teilzeitkräften unter
30 Wochenstunden EUR 16,35).

2. Mautaufsichtsorgane
Arbeitnehmer der Mautaufsicht haben Anspruch
auf die kollektive Haushaltszulage, die Kinderzula-
ge und die Fahrtkostenentschädigung iSd Kapitels
XXIV. A. Zulagen. Ein Anspruch auf Fehlgeldent-
schädigung besteht nicht.

3. Funktionszulage für Mautner im Enforcement

a. Wenn Arbeitnehmer, die als Mautner beschäftigt
sind, bedarfsmäßig und regelmäßig zu Tätigkei-
ten für das stationäre LKW Enforcement (Pro-
zessschritt "Kennzeichen eingeben") herange-
zogen werden, erhalten sie für ihre Tätigkeiten

– 22 –



im stationären LKW Enforcement monatlich eine
Funktionszulage in der Höhe von 9,05% der Be-
schäftigungsgruppe C, Gehaltsstufe 7.

b. Teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern steht diese
Funktionszulage entsprechend ihrem Beschäfti-
gungsausmaß aliquot zu. Bei Eintritt bzw Aus-
tritt während eines Kalendermonats gebührt
diese Zulage aliquot.

4. Feuerwehrzulage (Atemschutzzulage ab 1.1.
2006)
Arbeitnehmer, die Feuerwehreinsatzbereitschafts-
dienst leisten, erhalten eine Atemschutzzulage in
der Höhe von EUR 2,38 pro Stunde.

5. Funktionszulage für Springertätigkeit im
Mautbereich
Wenn Arbeitnehmer, die als Mautner beschäftigt
sind, bedarfsmäßig und/oder regelmäßig als eigen-
verantwortliche Dienstaufsicht oder für die aus-
hilfsweise Verrichtung von Bürotätigkeiten (dies
betrifft vor allem Tätigkeiten im Zusammenhang
mit der Bearbeitung des Digitalen Tachografen,
der eigenständigen Erstellung von Statistiken und
Bearbeitung der SAP Zeitwirtschaft nicht jedoch
einfache Bürotätigkeiten wie Ablage, Kartenver-

kauf, Unterstützung der Dienstaufsicht, Maut- und
Kreditkartenautomatenbetreuung) herangezogen
werden, erhalten sie pro Stunde eine Zulage in
der Höhe von 0,11% der Beschäftigungsgruppe
C, Gehaltsstufe 7, die monatlich ausbezahlt wird.

6. TUK Zulage - Technische Unterwegskontrolle
Arbeitnehmer, die in der technischen Unterwegs-
kontrolle als Prüfhelfer tätig sind, haben für die Zei-
ten, in denen Prüftätigkeiten gemäß dem Prüfplan
durchgeführt werden, Anspruch auf eine Zulage in
der Höhe von 15% des Überstundengrundgehal-
tes. Für Fahrzeiten oder Vor- und Nachbereitungs-
zeiten im Zusammenhang mit der Tätigkeit als
Prüfhelfer steht keine Zulage zu.
FolgendeTätigkeiten der Prüfhelfer sind zulagenre-
levant: Auf- und Abbau des Prüfzuges, Verbringung
der Prüfzüge zu den Kontrollorten, Hilfestellung für
Prüfleiter bei der Durchführung der LKW-Kontrol-
len, der Erstellung der Prüfberichte, dem Kunden-
kontakt, der Bedienung der technischen Kontroll-
gerätschaft sowie dem Fahren der zu kontrollieren-
den Fahrzeuge über Prüfzug.
Prüfleiter haben keinen Anspruch auf diese Zulage.

XXV. ERSCHWERNISZULAGEN

Jene Arbeitnehmer, die bei von ihnen zu leistenden Ar-
beiten im Vergleich zu den allgemein üblichen Arbeits-
bedingungen in erheblichem Maße Verschmutzungen,
außerordentlichen Erschwernissen oder Gefahren
ausgesetzt sind, erhalten nach Maßgabe der folgen-
den Bestimmungen eine Erschwerniszulage auf die
Grundentlohnung gemäß Punkt XXIII. A.2 auf Basis
des Überstundengrundgehaltes (diese Bemessungs-
grundlage wird in der Folge „Stundensatz“ genannt)
für jene Stunden, während welcher diese Arbeiten
verrichtet wurden.

A.) Streckenkontrolldienstzulage
Arbeitnehmer des Straßenerhaltungsdienstes, die im
Streckenkontrolldienst eingesetzt sind, erhalten für
jede dort geleistete Arbeitsstunde in der Zeit zwischen
dem Verlassen der Autobahnmeisterei und der Rück-
kehr eine Streckenkontrolldienstzulage in der Höhe
von 15% des Stundensatzes. Diese Streckenkontroll-
dienstzulage ist eine Pauschalierung für sämtliche wie
immer gearteten Erschwernisse, die während dieser
Dienstausübung auftreten.

B.) Winterdienstzulage
Arbeitnehmer, die anlassbezogen als Fahrer oder mit
Arbeiten im Freien beim Schneeräumen, Streuen oder
Soleaufbereiten eingesetzt werden, erhalten für jede
dort geleistete Arbeitsstunde eine Winterdienstzulage

in der Höhe von 20% des Stundensatzes. Schneeräu-
men, Streuen und Soleaufbereiten im Rahmen des
Streckenkontrolldienstes werden im Rahmen der
Streckenkontrolldienstzulage in der Höhe von 15%
vergütet.

C.) Tunnelzulage
Arbeitnehmer des handwerklichen Personales und der
Betriebstechniker, sowie Arbeitnehmer der bautechni-
schen Prüfung (sprich Arbeitnehmer des Asset Mana-
gements bzw EMS Mitarbeiter), ausgenommen Füh-
rungskräfte oder Arbeitnehmer mit All-In Verträgen,
die im Tunnel arbeiten, erhalten für jede dort geleiste-
te Arbeitsstunde eine Tunnelzulage in der Höhe von
20% des Stundensatzes. Mit dieser Tunnelzulage sind
sämtliche Erschwernisse abgegolten.

D.) Reinigungszulage (WC, Kanal)
Für Arbeiten in gebrauchten WC-Anlagen oder ver-
stopften Kanälen erhalten die Arbeitnehmer eine
Schmutzzulage in der Höhe von 20%des Stundensat-
zes.

E.) Spezielle Erschwerniszulage
Für Arbeiten, bei welchen die Arbeitnehmer in erhebli-
chem Maße mit Wasser in Berührung kommen, auf
Geräten und Gerüsten über 4 m, auf dem Brückenin-
spektionsgerät oder in Schächten, die mehr als 4 m
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tief sind, erhalten die Arbeitnehmer eine Erschwernis-
zulage in der Höhe von 10% des Stundensatzes.

F.) Kumulierung von Zulagen
Bei Zusammentreffen des Anspruchs auf mehrere Zu-
lagen gemäß den Punkten A bis einschließlich E wird
lediglich die höchste Zulage gewährt.

G.) Allgemeine Erschwerniszulage
Alle übrigen außerordentlichen Erschwernisse, zB bei
Lärm , Geruchs , Hitze , Kälte , Schmutz oder Staub-
einwirkung, werden in Form einer allgemeinen Er-
schwerniszulage von EUR 90,00 brutto monatlich ab-
gegolten. Anspruch auf diese allgemeine Erschwernis-
zulage haben nur handwerkliche Mitarbeiter der be-
trieblichen Erhaltung, handwerkliche Mitarbeiter der
elektromaschinellen Erhaltung, handwerkliche Mitar-

beiter des Verkehrsmanagements (Traffic Manager),
hauptberufliche Prüfhelfer in der technischen Unter-
wegskontrolle (TUK) und Lehrlinge in der entspre-
chenden Lehrausbildung.
Arbeitnehmern der Mautaufsicht, die in der Beschäfti-
gungsgruppe D eingestuft sind, wird ein Drittel der All-
gemeinen Erschwerniszulage aufgerundet auf den
nächsten vollen Euro brutto monatlich gezahlt.

H.) Mautaufsichtsorgane

1. Klargestellt wird, dass Arbeitnehmer der Mautauf-
sicht keinen Anspruch auf diese kollektiven Er-
schwerniszulagen gemäß Kapitel XXV. erwerben.

2. Für die Arbeitnehmer der Mautaufsicht sind jedoch
die Bestimmungen der Allgemeinen Erschwernis-
zulage gem Kapitel XXV.G anzuwenden.

XXVI. PFLEGEKARENZ

Mitarbeiter haben entsprechend der gesetzlichen Re-
gelung des § 14 c AVRAG zur Pflege oder Betreuung ei-
nes nahen Angehörigen iSd § 14 a AVRAG, dem zum
Zeitpunkt des Antritts Pflegegeld ab Stufe 3 gebührt
oder zur Pflege und Betreuung von demenziell er-

krankten oder minderjährigen nahen Angehörigen,
sofern zumindest Pflegegeld ab Stufe 1 zusteht, An-
spruch auf Pflegekarenz in der Dauer von 1 bis 3Mona-
ten, sofern ihr Arbeitsverhältnis bereits ununterbro-
chen 3 Monate gedauert hat.

XXVII. KÜNDIGUNGSSCHUTZ BEI LANGER UNTERNEHMENSZUGEHÖRIGKEIT
IM KRANKENSTAND

Arbeitnehmer mit einer mindestens zehnjährigen un-
unterbrochenen Unternehmenszugehörigkeit haben
während eines Krankenstandes einen Kündigungs-
schutz von zehn Monaten. In jedem weiteren Arbeits-
jahr erhöht sich dieser Kündigungsschutz um ein Mo-
nat (zB elf Jahre/elf Monate Kündigungsschutz). Je-
doch ist mit 15 Jahren Unternehmenszugehörigkeit
und 15 Monaten Kündigungsschutz die Höchstgrenze
erreicht.

Die 15 Monate Kündigungsschutz verbleiben auch bei
längerer Unternehmenszugehörigkeit als Obergrenze
bestehen.
Dieser Kündigungsschutz besteht ausschließlich wäh-
rend des Zeitraums, eines ärztlich bestätigten Kran-
kenstandes. Ab Verständigung des Betriebsrates im
Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen betriebli-
chen Vorverfahrens ist der Kündigungsschutz ausge-
schlossen.
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XXVIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Bei Wechsel des Arbeitnehmers innerhalb des ASFI-
NAG-Konzerns, bleiben dienstzeitabhängige Ansprü-
che des Arbeitnehmers, die innerhalb des ASFINAG-
Konzerns erworben wurden, erhalten.
Das mit diesem Kollektivvertrag gleichzeitig abge-
schlossene Zusatzprotokoll stellt einen integrierenden
Bestandteil des Kollektivvertrages dar.

Der Vorstand der ASFINAG und die Konzernvertretung
der ASFINAG haben in Bezug auf die freiwillige Ge-
währung von Sozialleistungen eine Vereinbarung ab-
geschlossen (die Sozialvereinbarung). Zur Vereinheit-
lichung wurden aus dem Zusatzprotokoll die Themen
Essenszuschuss (Bon), Kollektivunfallversicherung
und Gesundheitsvorsorge gestrichen und in diese So-
zialvereinbarung aufgenommen.

Wien, am 19.11. 1993, Stand 1.3. 2016

Vereinigung Österreichischer Straßengesellschaften
zur Vertretung beruflicher und betrieblicher Interessen

Österreichischer Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft der Privatangestellten,

Sektion Handel, Verkehr, Vereine und Fremdenverkehr
(nunmehr Wirtschaftsbereich Druck – Journalismus – Papier)
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ZUSATZPROTOKOLL

zum Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer der Stra-
ßengesellschaften in Österreich, abgeschlossen zwi-
schen der „Vereinigung Österreichischer Stra-
ßengesellschaften zur Vertretung beruflicher
und betrieblicher Interessen“, p.A. Alpen Straßen
Aktiengesellschaft (nunmehr ASFINAG Alpenstraßen
GmbH), Rennweg 10a, 6021 Innsbruck, und dem Ös-
terreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerk-
schaft der Privatangestellten, Sektion Handel,
Verkehr, Vereine und Fremdenverkehr, (nun-
mehr Wirtschaftsbereich Druck – Journalismus – Pa-
pier) Deutschmeisterplatz 2, 1013 Wien, (nunmehr
Alfred-Dallingerplatz 1, 1034 Wien) am 19.November
1993.

A.) Präambel
In der Absicht, einen Beitrag zur Erreichung der mit
dem Bundesgesetz betreffend Maßnahmen im Bereich
der Bundesstraßengesellschaften, BGBl Nr 826/1992,
verfolgten Ziele zu leisten, insbesondere in der Ab-
sicht, aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung in
allen vom erwähnten Gesetz betroffenen Gesellschaf-
ten einheitliche Arbeitsbedingungen zu schaffen, wel-
che die in den verschiedenen Gesellschaften im Laufe
der Jahre entstandenen unterschiedlichen, auf ver-
schiedenen rechtlichen Grundlagen (wie zB Einzelar-
beitsvertrag, betriebliche Übung, echte Betriebsver-
einbarung, „freie Betriebsvereinbarung“, Arbeitsord-
nung usw) beruhenden Arbeitsbedingungen ablösen
sollen, wird folgendes festgelegt:

B.) Regelwerk

1. Regelungen über die Entlohnung von Arbeiten un-
ter besonderen (insbesondere erschwerten) Bedin-
gungen bzw zu besonderen Zeiten (Überstunden,
Nachtzeit, Sonn- bzw Feiertage), Zulagen, Zu-
schläge, Jubiläumsgelder, Entschädigungen, Bei-
hilfen, Beiträge, Zuschüsse, Sozialleistungen usw,
die in Rechtsquellen festgelegt sind, welche rang-
mäßig unterhalb des Kollektivvertrages stehen
(wie zB Arbeitsvertrag, betriebliche Übung, Be-
triebsvereinbarung, "freie Betriebsvereinbarung"
usw), sind rechtsunwirksam. Leistungen dieser
Art werden in Zukunft ausschließlich auf der Grund-
lage des Kollektivvertrages und in dem dort be-
stimmten Ausmaß gewährt.

2. Für Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Kollektivvertrages bereits in einem auf-
rechten Arbeitsverhältnis stehen, gilt Folgendes:
Von der Bestimmung des Punktes 1.1 sind folgende
Leistungen ausgenommen, sofern die betreffende
Leistung dem Arbeitnehmer unmittelbar vor In-

krafttreten des Kollektivvertrages gebührt hat und
allfällige, im Folgenden gesondert erwähnte, Be-
dingungen erfüllt sind:

a. Bei Arbeitnehmern der ehemaligen Arlberg
Straßentunnel AG:

– die Dienstkleidung;

– für Arbeitnehmer der Betriebszentrale St. Ja-
kob die entgeltfreie Benützung des Arlberg
Straßentunnels (Jahres-Pendlerkarte für ein
Kennzeichen freier Wahl);

– für Arbeitnehmer des Stadtbüros die entgelt-
freie Benützung der Brenner Autobahn (Jah-
res-Pendlerkarte für ein Kennzeichen freier
Wahl).

b. Bei Arbeitnehmern der ehemaligen Brenner Au-
tobahn AG:

– die Dienstkleidung;

– die entgeltfreie Benützung der Brenner Auto-
bahn (Jahres-Pendlerkarte für ein Kennzei-
chen freier Wahl).

c. Bei Arbeitnehmern der ehemaligen Pyhrn Auto-
bahn AG:

– die erhöhte Erschwerniszulage mit jenem Be-
trag, der die allgemeine Erschwerniszulage
pro Monat übersteigt; die erhöhte Erschwer-
niszulage gebührt weiterhin nur 12-mal jähr-
lich;

– die Dienstkleidung;

– die entgeltfreie Benützung der Mautstrecken.

d. Bei Arbeitnehmern der ehemaligen Tauern Au-
tobahn AG:

– die Dienstkleidung;

– der Prämienzuschuss zur Betriebskranken-
vorsorge;

– die entgeltfreie Benützung der Tauernauto-
bahn-Scheitelstrecke und des Karawanken-
tunnels.

– Die Aufzählung in den Punkten 2.) a.- d. er-
folgt ohne Präjudiz, ob es sich bei den betref-
fenden Leistungen um solche handelt, auf
welche die Arbeitnehmer einen Rechtsan-
spruch haben oder nicht; insbesondere be-
deutet die Aufnahme in den obigen Katalog
nicht die Einräumung eines kollektivvertragli-
chen Anspruches auf die betreffenden Sozial-
leistungen.

C.) Inkrafttreten
Dieses Zusatzprotokoll tritt am 1.12. 1993 in Kraft.

Wien, am 19.11. 1993, Stand 1.3. 2016
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VEREINIGUNG ÖSTERREICHISCHER STRASSENGESELLSCHAFTEN ZUR VERTRETUNG
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Dr. Klaus Schierhackl
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Dipl.-Ing. Alois Schedl
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Wolfgang Katzian
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mit 
Gewerkschaft

ohne
Gewerkschaft

1 Jährliche Gehaltserhöhungen 
(nur durch Kollektivvertrag geregelt, KEIN Gesetz)

JA NEIN

2 Urlaubs- und Weihnachtsgeld
(durch Kollektivvertrag geregelt, KEIN Gesetz)

JA NEIN

3 kostenlose Ausgabe des Kollektivvertrages JA NEIN

4 kostenlose Beratung in arbeits- und sozialrechtlichen Fragen JA NEIN

5 kostenloser Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Streitfällen JA NEIN

6 kostenlose Vertretung vor dem Arbeitsgericht JA NEIN

7 Jubiläumsgelder (KV abhängig, KEIN Gesetz) JA NEIN

8 Freie Tage bei Geburt und Übersiedelung (KV abhängig) JA NEIN

9 Berufshaftpfl ichtversicherung bis EUR 100.000,-- JA NEIN

10 Berufsrechtschutzversicherung bis EUR 20.000,-- JA NEIN

11 gewerkschaftliche Arbeitslosenunterstützung JA NEIN

12 kostenlose Mitgliederzeitschrift »KOMPETENZ« JA NEIN

13 Kursunterstützung einer nebenberufl ich abgeschlossenen Ausbildung JA NEIN

14 GPA-djp CARD Ermäßigungen bei kulturellen Veranstaltungen und Urlaub JA NEIN

15 Preisnachlässe in diversen Geschäften JA NEIN

16 Berufsspezifi sche Beratungen für Menschen 
in atypischen Beschäftigungsverhältnissen JA NEIN

17 Streikunterstützung JA NEIN

18 Invaliditätsversicherung JA NEIN

19 Hilfe und fi nanzielle Unterstützung für Mobbingopfer JA NEIN

20 Spitaltagegeld bei Freizeit- und Berufsunfällen JA NEIN

 Diese Vorteile können Sie verlieren! NEIN JA

20 GUTE GRÜNDE
GEWERKSCHAFTSMITGLIED ZU SEIN!

    Gemeinsam Vorteile sichern 
und langfristig mehr erreichen!

Ihr Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar!
Dieser macht netto maximal rund 68 Cent täglich aus,
damit sichern Sie sich nachhaltig Ihre Rechte und Interessen
im Beruf! Mehr unter: www.gpa-djp.at/service

 Service-Hotline
05 0301-301
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1 Kolumnentitel JETZT Mitglied werden!

Familienname ..................................................................................  Vorname .............................................................    Frau  Herr

Geburtsdatum Titel ...........................................Geburtsname ...................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort ..................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail .............................................................................................

 Angestellte/r  Lehrling  Werkvertrag  geringfügig beschäftigt  Freier Dienstvertrag  Selbstständig (Gewerbeschein)

 Zeitarbeitskraft SchülerIn  StudentIn  dzt. ohne Beschäftigung  Zweitmitgliedschaft  FacharbeiterIn

Derzeitige Tätigkeit ..........................................................   Ich war bereits Mitglied der Gewerkschaft von/bis ..........................................

Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. Nach Zusendung Ihrer Anmeldebestätigung haben Sie 
unter Verwendung Ihrer Mitgliedsnummer die Möglichkeit, sämtliche für Sie wichtigen Informationen wie Kollektivvertrag, Informationen zu aktuellen 
Themen, Aktivitäten unserer Interessengemeinschaft, etc., einzuholen. Unsere Internetadresse: www.gpa-djp.at

Beschäftigt bei Firma (bzw. Schule/Universität) ..................................................................  Dienstort ..........................................................

Anschrift ................................................................................................................................................................................................

Branche ............................................................................................... WerberIn-Mitgliedsnummer ..........................................................

Nur ankreuzen wenn ein Betriebsabzug gewünscht wird:

 Betriebsabzug – da in meinem Betrieb ein Betriebsabzug möglich ist, erkläre ich mich einverstanden, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch 
den Arbeitgeber (Dienstgeber) von meinem Gehalt/Lohn, meiner Lehrlingsentschädigung abgezogen wird. Ich ermächtige den Arbeitgeber, 
alle im Zusammenhang mit der Betragseinhebung erforderlichen personenbezogenen Daten im Sinne des DSG § 18 (1) bzw. § 7 (1) an die 
GPA-djp zu übermitteln.

Die Beitragszahlung erfolgt mit SEPA Lastschrift-Mandat (Bankeinzug)

Ich ermächtige die GPA-djp, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, eine Rückerstattung verlangen. Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1% des Bruttogehaltes, bis zu einem Maximalbeitrag 
(siehe www.gpa-djp.at/mitgliedsbeitrag), der jährlich angepasst wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar. Ihre Angaben werden streng 
vertraulich behandelt.

Höhe des monatlichen Beitrages: EUR

 monatlich  alle 2 Monate  jedes Quartal  1/2 jährlich  jährlich (Schüler-/StudentInnen, Zweitmitgliedschaft)

IBAN  

BIC

Im Jänner jeden Kalenderjahres erhalte ich eine Information für die Anpassung meines Beitrages. Basis für den Prozentsatz der Anhebung ist ein 
gewichteter Durchschnitt von bestimmten Kollektivvertragsabschlüssen der GPA-djp innerhalb eines Beobachtungszeitraumes von 12 Monaten. Sollte 
ich mit der Anpassung nicht einverstanden sein, habe ich die Möglichkeit, mit dem beigelegten Formular den tatsächlich gültigen Mitgliedsbeitrag 
bekannt zu geben. Meine Finanzamtsbestätigung finde ich ab Ende Jänner zum Download unter www.gpa-djp.at. 

Beitrittsmonat/-jahr
 ................................................................................................................................. 
Datum/Unterschrift

(Diese Unterschrift gilt auch als Berechtigung für ein evtl. oben angekreuztes SEPA-Lastschrift.)

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: 05 0301-301, Fax: 05 0301-300
eMail: service@gpa-djp.at, DVR 0046655, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541
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Interessengemeinschaften der GPA-djp bringen 
Menschen mit ähnlichen Berufs  merkmalen zusammen. 
Zum Aus tau schen von Erfahrungen und Wissen, zum 
Diskutieren von Problemen, zum Suchen kompetenter 
Lösungen, zum Durchsetzen gemeinsamer beruflicher 
Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder 
mehrere berufliche Inter es sen   ge mein schaften

>> erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder 
brieflich) regelmäßig Infor mationen über Anliegen, Akti-
vitäten und Einladungen für Ihre Berufsgruppe; 

>> können Sie Ihre beruflichen Interessen auf direk-
tem Weg in die Kollektivver trags    ver hand lungen Ihres 
Branchen bereichs einbringen;

>> erschließen Sie sich Mitwirkungs möglich keiten 
an Projekten, Bildungs ver an stal tungen, Kampagnen, 
Internet-Foren und anderen für Ihre Berufsgruppe maß-
geschneiderten Veran stal tungen, auch auf regionaler 
Ebene;

>> nehmen Sie von der Inter es sen   ge mein schaft entwi-
ckelte berufsspezifische Dienstleis tungen und Produkte in 
An spruch (Fachberatung auf regionaler Ebene, Bücher, 
Broschüren und andere Materialien);

>> beteiligen Sie sich an demokratischen Direkt wahlen 
Ihrer beruflichen Vertre tung auf Bundesebene sowie re-
gionaler Ebene und nehmen dadurch Einfluss auf die 
gewerkschaftliche Meinungsbildung und Entschei dung.

www.gpa-djp.at/interesse

Ich möchte mich in folgende Interessengemeinschaften eintragen:
 IG PROFESSIONAL  IG FLEX  IG SOCIAL  IG EDUCATION  IG MIGRATION

 IG EXTERNAL  IG IT  IG POINT-OF-SALE

Dieses Service ist für mich kostenlos.

 Frau  Herr Titel .............................................................  

Familienname ..................................................................................  Vorname .......................................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort .................................................................................

Berufsbezeichnung. ..........................................................................  Betrieb ..........................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail ............................................................................................

......................................................................................................
Datum/Unterschrift

mitmachen – mitreden – mitbestimmen

für GeschäftsführerInnen, TeamleiterInnen, Konstrukteur-
Innen, DirektorInnen, Tech nikerInnen, Wissen schaft-

lerIn nen, Meister-Innen, freiberufliche ManagerInnen, Abtei lungs leiterInnen, Projektleite-
rInnen, ÄrztInnen, SpezialistInnen auf anderen Gebieten - kurz für FachexpertInnen und 
Führungskräfte

für WerkvertragnehmerInnen, freie Dienstvertrag neh merInnen und Ge-
werbescheininhaberInnen ohne eigeneAngestellten

für Alten-, Kranken-, BehindertenbetreuerInnen, Sozial  arbeiter Innen, 
aber auch Angestellte in sozialen Berufen

für IT-SpezialistInnen, MitarbeiterInnen bei EDV-Projekten, im Inter net und 
neuen Medien sowie in der Tele kommunikation

für ErwachsenenbildnerInnen, (freie) Traine rIn nen, Lehrer-
Innen an Fachhochschulen und Privatuni versitäten, Menschen 

in Bera tungs berufen

für AußendienstmitarbeiterInnen, Service tech nikerInnen, mobile 
KrankenpflegerInnen, BaustellenleiterInnen, LeiterInnen inter-

nationaler For schungs  projekte, ForstaufseherInnen oder KundenbetreuerInnen von Ver-
sicherungen

für Menschen, die in Österreich ohne österreichische Staats-
bürgerschaft leben bzw. diese erst während ihres Auf ent haltes 

erwerben, Mit arbei ter  Innen in Beratungsstellen, in Initiativen von MigrantInnen, Öster-
reicher Innen, die in einem fremden Land leben sowie Menschen, denen dieses Thema 
wichtig ist

für Menschen in Verkauf und Beratung (zB VerkäuferIn-
nen, BankkundenbetreuerInnen, KundenbetreuerInnen, ...)

Interessengemeinschaften 
Ihr Zusatz nutzen ohne Extrakosten
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Ihre Kontaktadressen der
GPA-djp
Service-Hotline: 05 0301-301
Gewerkschaft der Privatangestellten,  
Druck, Journalismus, Papier 
1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 
service@gpa-djp.at

Regionalgeschäftsstelle Wien 
1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Regionalgeschäftsstelle Niederösterreich 
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

Regionalgeschäftsstelle Burgenland 
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

Regionalgeschäftsstelle Steiermark 
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

Regionalgeschäftsstelle Kärnten 
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

Regionalgeschäftsstelle Oberösterreich 
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

Regionalgeschäftsstelle Salzburg 
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

Regionalgeschäftsstelle Tirol 
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

Regionalgeschäftsstelle Vorarlberg 
6901 Bregenz, Reutegasse 11

www.gpa-djp.at



DVR: 0046655, ÖGB ZVR-Nr.: 576439352

1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon 05 0301-301, Fax 05 0301-300
www.gpa-djp.at - eMail: service@gpa-djp.at

Für alle,
die mehr wollen!

Herausgeber: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier, 1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Ges.m.b.H., 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.

Verlags- und Herstellungsort Wien.
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